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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.1: 
 
1.1 Städtebau: Geschossigkeit/Höhenentwicklung des Planvorhabens  

Zu den Zielen der gesamtstädtischen Entwicklungsplanung des „Masterplan Aachen 2030“ zählt für den Bereich Südstraße / 
Mariabrunnstraße, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Eine Nachverdichtung mit einer wie in der Einwendung gen-
nannten maximal zwei- bzw. dreigeschossigen Bauweise kann diesem städtebaulichen Ziel, durch eine Nachverdichtung ein 
adäquates Angebot an innerstädtischem Wohnraum zu schaffen, nicht gerecht werden. Überdies wird mit einer ausschließ-
lich zwei- bzw. dreigeschossigen Bauweise dem Grundsatz, mit dem in Aachen verfügbaren Grund und Boden sparsam 
umzugehen, nicht berücksichtigt. Demgegenüber sieht der Vorhabenbezogene Bebauungsplan angesichts des großen Be-
darfs insbesondere nach bezahlbarem Wohnraum aber auch nach Gewerbe- und Mischflächen vor, verantwortungsvoll mit 
der endlichen Ressource Grund und Boden umzugehen. Entsprechend wird einer flächensparenden Bauweise in der Abwä-
gung ein hohes Gewicht beigemessen. Der Vorrang der Innenentwicklung und der sparsame Umgang mit Grund und Boden 
sind nicht nur bundesweit als Vorgaben im Baugesetzbuch verankert, sondern für die Stadt Aachen auf der gesamtstädti-
schen Ebene u.a. in der Nachhaltigkeitsstrategie und im Rahmen des Masterplans Aachen*2030 beschlossen. Vor diesem 
Hintergrund wird in der Abwägung auf eine Begrenzung der Bauhöhen, auf die in der Einwendung vorgeschlagene maxi-
male Zwei- bzw. Dreigeschossigkeit verzichtet. Mit der Entwicklung einer den Festsetzungen des Bebauungsplans entspre-
chenden kompakten Siedlungsstruktur wird dem in § 1a (2) BauGB verankerten Grundsatz nachgekommen, mit Grund- und 
Boden sparsam umzugehen.  
Dies ist in der Abwägung sachgerecht, da auch mit mehr als zwei Vollgeschossen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
sowohl für bestehende als auch für künftige Nutzer*innen sichergestellt werden können. Dementsprechend ist das aus ei-
nem städtebaulichen Wettbewerbsverfahren entwickelte städtebaulich-architektonische Konzept und die Gebäudeanord-
nung darauf ausgerichtet, ausreichende Freiräume und Sozialabstände zur Nachbarschaft zu berücksichtigen und damit für 
Bestand und Planung ausreichende Lichtverhältnisse zu sichern. Auch der Erhalt und die Integration des Boxparks in das 
Gesamtkonzept, die Schaffung von begrünten Hofsituationen sowie die vorgesehene Dachbegrünung tragen zur Qualität 
der verdichteten Bebauung und deren Einbindung in den Block bei.  
In der Abwägung ist überdies zu berücksichtigen, dass eine ursprünglich geplante Erweiterung des vorhandenen Parkhau-
ses in Richtung Blockinnenbereich zwischenzeitlich verworfen wurde. 
 
Insgesamt gewichtet die Stadt Aachen in der Abwägung in der Summe der Belange die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 
gemäß § 1 (6) Nr. 2 BauGB und die Fortentwicklung vorhandener Orts-/Stadtteile gemäß § 1 (6) Nr. 4 in Verbindung mit 
einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden höher als die Reduzierung der maximalen Geschossigkeiten im Plange-
biet auf zwei Vollgeschosse.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 
1.2 Städtebau: Gebäude der ehemaligen Firma Kalde 

Der städtebauliche Entwurf sieht im Bereich der Gebäude der ehemaligen Firma Kalde eine Mischung aus Wohnen und 
verträglicher gewerblicher Nutzungen vor. Der gewerbliche Gebäudebestand ist aufgrund der Bausubstanz für die geplante 
städtebauliche Entwicklung nicht geeignet, da die derzeitige Bebauung in Materialität, Bauzustand, Energieverbrauch und 
Ausformung nicht zeitgemäßen Standard entspricht. Auch eine Aufstockung der bestehenden Gebäude ist aufgrund der 
Bausubstanz nicht möglich. Die geplanten Nutzungen erfordern andere Grundrisszuschnitte. Eine denkmalwerte Bausub-
stanz weisen die Gebäude der ehemaligen Firma Kalde nicht auf. Überdies ist eine Erweiterung der Hochgarage vonseiten 
der benachbarten Anwohner*innen nicht erwünscht; dementsprechend wird auf diese verzichtet. Zur Schaffung eines auf 
der Fußgänger*innenebene autofreien Blockinnenbereichs ist infolgedessen eine Tiefgarage am geplanten Standort erfor-
derlich. Eine TG unter einem Bestandgebäude ist planerisch und wirtschaftlich nicht umsetzbar. 
Der Uhrenturm, Wiedererkennungsmerkmal der ehemaligen Firma Kalde kann im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung 
nicht erhalten werden. Es ist jedoch vorgesehen, Elemente des Uhrenturms zu sichern und zu dokumentieren, sodass ein 
architektonisches Erinnerungsstück auch zukünftig im Plangebiet vorhanden sein wird. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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1.3 Städtebau: Garagengrundstück (Südstraße 16/18) 

Das Grundstück entlang der Südstraße, auf dem sich im rückwärtigen Bereich aktuell Garagen und eine Wohneinheit befin-
den, ist Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Das städtebauliche Konzept sieht an dieser Stelle einen vier-
geschossigen Wohnungsbau vor, sodass die aktuell dort vorhandene Wohnnutzung und die Garagen nicht erhalten werden 
können. Die für die geplante Bebauung benötigten Flächen wurden vom Investor erworben. Die Regelungen bestehender 
Mietverhältnisse sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.4 Städtebau: Grundstück Boxgraben 71  

Das Grundstück Boxgraben 71 (Flurstück 1200) ist nicht unmittelbar von der Planung betroffen; es liegt außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans und grenzt nicht an dieses. Das Grundstück grenzt im rückwärtigen Bereich an den 
sogenannten Boxpark. Der Boxpark wird als für die Quartiersbewohner*innen öffentlich zugängliche Grünfläche mit Naher-
holungsfunktion erhalten und verbleibt in städtischem Eigentum. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.5 Städtebau: Darstellungsform der Planung 

Im Rahmen der Bürgeranhörung am 14.03.2019 wurde ein Übersichtsplan, ein Luftbild, ein städtebauliches Konzept 
(M 1:500), vier Schnitte, eine schematische Darstellung der Nutzungsverteilung, ein Baumbestandsplan, ein Erläute-
rungstext und ein städtebauliches Modell ausgestellt. Sollte aus der Handskizze die Höhenentwicklung des geplanten Vor-
habens nicht eindeutig ablesbar sein, kann die Höhenentwicklung auf Basis der Schnitte und des städtebaulichen Modells 
nachvollzogen werden. Zudem wird im Rahmen der öffentlichen Auslegung erneut die Möglichkeit zur Einsicht in die Pla-
nung gegeben. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.6 Städtebau: veränderte Lichtverhältnisse durch Planvorhaben 

Das städtebauliche Konzept sieht eine zum Boxgraben hin abgestufte Höhenplanung vor. Die Höhe der geplanten Bebau-
ung nimmt heranrückend an die Bestandsbebauung ab und unterschreitet diese deutlich.  
Um bei der Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden zu gewährleis-
ten, erfordert die Flächennutzung eine gewisse städtebauliche Dichte. Die Anordnung der Baukörper sowie die geplante 
Höhenstaffelung sorgen für ausreichenden Sozialabstand und berücksichtigen die Lichtverhältnisse der Bestandsbebauung. 
Insoweit wird einerseits eine adäquates Wohnraumangebot im Plangebiet entwickelt. Andererseits werden eine gute Beson-
nung und Belichtung der vorhandenen sowie der geplanten Wohnungen berücksichtigt. Im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens wurde eine gutachterliche Belichtungs- und Verschattungsstudie erstellt, die auch die Auswirkungen auf die beste-
henden Blockrandbebauung und deren Gartenbereiche betrachtet. Die Ergebnisse, die eine ausreichende Belichtung inner-
halb des Plangebiets feststellt, werden transparent dargestellt, so dass sie im weiteren Planungsverlauf integriert und im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung eingesehen werden können. 
Die in der Einwendung genannte Erweiterung des Parkhauses in Richtung Blockinnenbereich wurde zwischenzeitlich ver-
worfen. Insoweit können hieraus keine Beeinträchtigungen der Belichtung erfolgen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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1.7 Reduzierung der Bauhöhe um ein Geschoss (max. 3 Geschosse) 

Gegenüber dem Planungsstand der frühzeitigen Beteiligung wurde das Bauvolumen durch den Verzicht auf eine Park-
hauserweiterung reduziert, so dass der Anregung in Teilen gefolgt ist. Eine weitere Reduzierung des Bauvolumens durch 
eine Rücknahme der Geschossigkeit wird nicht gefolgt. Es wird auf die diesbezügliche Antwort zur Ziffer 1.1 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
1.8 Städtebau: Geschossigkeit geplante KiTa 

Die geplante KiTa ist im Erdgeschoss und ersten Untergeschoss geplant. Darüber sind 3 Wohngeschosse vorgesehen, wo-
bei das zweite Untergeschoss als Wohnungskeller geplant ist. Das Gebäude ist damit insgesamt fünfgeschossig (2 Ge-
schosse für die KiTa + 3 Geschosse für Wohnungen). 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.9 Städtebau: Anzahl der geplanten Wohnungen 

Die aktuellen Planungen sehen die Errichtung von rd. 166 Wohnungen vor. Neben dem freifinanzierten Wohnungsbau wird 
öffentlich geförderter Wohnungsbau entstehen. Durch verschiedene Grundrisse und Wohnraumausstattung entsteht Wohn-
raum für Studierende, Familien und ältere Menschen. Somit entsteht in der Summe ein vielfältiges Wohnraumangebot für 
verschiedene Gruppen von Nutzer*innen in verschiedenen Marktsegmenten. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.10 Städtebau: (Un-)Verträglichkeit zusätzlicher Wohneinheiten  

Gegenüber dem Planungsstand der frühzeitigen Beteiligung wurde die Anzahl der geplanten Wohneinheiten deutlich redu-
ziert. Derzeit sind rund 166 Wohneinheiten  geplant. Die nunmehr vorgesehene Entwicklung des Blockinnenbereichs erfolgt 
im Rahmen der Dichtewerte eines Allgemeinen Wohngebiets, so dass mit dem geschaffenen Wohnraum nicht von nachteili-
gen Auswirkungen auf das Umfeld auszugehen ist. Die Schaffung zusätzlicher Wohneinheiten folgt dabei den städtebauli-
chen Erfordernissen, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gemäß § 1 (6) Nr. 2 BauGB und die Fortentwicklung vorhande-
ner Orts-/Stadtteile gemäß § 1 (6) Nr. 4 zu berücksichtigen. Die Auswirkungen des Planvorhabens auf die Umwelt (Mensch, 
seine Gesundheit und Bevölkerung, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft, Fläche, Boden, Fläche, Wasser, Klima, 
Luft, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) wurden gemäß § 1 (6) Nr. 7 im Zuge des Bebauungsplanverfahrens um-
fangreich ermittelt und negative Auswirkungen im Planungsprozess soweit möglich minimiert. Ein Verkehrsgutachten hat 
nachgewiesen, dass die Verkehrserzeugung des Planvorhabens und die Abwicklungskapazitäten umliegender Knoten-
punkte auch nach Vollzug der Bebauung zu keiner maßgeblichen Verschlechterung der Erschließungssituation führen. Dar-
über hinaus wurde gutachterlich festgestellt, dass es unter Berücksichtigung der neuen Planung zu keiner maßgeblichen 
oder unzumutbaren Veränderung der Lichtverhältnisse, der lufthygienischen Bedingungen oder zu nachteiligen Auswirkun-
gen durch Gewerbelärm oder Verkehrslärm kommt. Die diesbezüglichen Gutachten können im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung des Bebauungsplans eingesehen werden. 
 
Auch hinsichtlich der Infrastruktur ist eine Verträglichkeit gegeben. Zur Deckung des Kinderbetreuungsbedarfs wird inner-
halb des Plangebiets eine neue KiTa errichtet. Die Umgebung des Plangebiets weist eine innerstädtisch-typisch hohe An-
zahl an Versorgungseinrichtungen auf. Die Freiflächen innerhalb des Geltungsbereichs sind bisher in Privatbesitz. Lediglich 
der Boxpark ist im städtischen Eigentum, jedoch nicht durchquerbar und verwildert. Insoweit haben die Freiraumstrukturen 
im Blockinnenbereich zwar eine Kulissenfunktion für die angrenzende Bebauung entlang des Boxgrabens, der Südstraße 
und – eingeschränkt – der Mariabrunnstraße (Blickbeziehungen auf den Boxpark und den Garten Kalde mit Baumbestand, 
Naturwahrnehmung in der Stadt). Öffentlich nutzbarer Freiraum ist jedoch nicht vorhanden.  
Durch die Umsetzung der Planung und die Entwicklung eines autofreien Innenblocks erhöht sich die Nutzungs- und Aufent-
haltsqualität des Außenraums. Die Planung ermöglicht die Neuschaffung öffentlich zugänglicher, barrierefrei erreichbarer 
Freiflächen (u.a. Kastanienplatz und Werkhof) mit hoher Aufenthaltsqualität für alle Altersgruppen. Südlich des Plangebietes 
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befinden sich der Schulhof der Montessori-Grundschule und Außenflächen dreier KiTas, sowie der öffentliche Spielplatz 
„Werk-Kunst-Hof“. Die Planung sieht eine Anbindung und gute Verzahnung dieser Freiräume mit dem Vorhaben vor. 
Diese Erhöhung der Nutzungs- und Aufenthaltsqualität kommt nicht nur den zukünftigen Bewohner*innen, sondern auch 
den Bewohner *innen des Blockrandbereichs zugute.  
In der Abwägung aller der genannten Aspekte untereinander und gegeneinander ist in der Summe der mit dem Vorhaben 
geplanten Maßnahmen und Vorkehrungen nicht damit zu rechnen, dass die geplante städtebauliche Entwicklung unverträg-
lich ist. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 
1.11  Städtebau: Anteil geförderter Wohnungsbau  

Der Bebauungsplan ist bezüglich des Anteils des geförderten Wohnungsbaus an die entsprechenden Ratsbeschlüsse ge-
fasst. Entsprechend der geltenden Anforderungen zum Zeitpunkt der Einleitung des Planverfahrens ist im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens ein Anteil von 30 % öffentlich geförderten Wohnungsbaus zu berücksichtigen. Derzeit ist geplant, 
36 % der geplanten Wohnfläche als geförderten Wohnungsbau zu schaffen. Die Planung geht damit bereits über die städti-
schen Anforderungen hinaus. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.12  Ökologie / Nachhaltigkeit: Gefährdung geschützter Bäume 

Um benötigten Wohnraum in der Stadt Aachen zu schaffen und dem in § 1a (2) BauGB verankerten Grundsatz nachzukom-
men, mit Grund- und Boden sparsam umzugehen, ist es nicht möglich, alle Grünstrukturen innerhalb des Plangebiets zu 
erhalten. Durch die Nachverdichtung kann im zentralen und voll erschlossenen Innenstadtbereich auf die Inanspruchnahme 
von Freiflächen am Siedlungsrand verzichtet werden. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in Hinblick auf die Vegetation einerseits durch die vorhandenen Bebauungen 
und Versiegelungen geprägt. Insbesondere das Gelände der ehemaligen Fabrik Kalde sowie das Gelände unmittelbar süd-
lich des Boxparks sind vollständig bebaut oder befestigt. Der Versiegelungsgrad des Plangebietes liegt im jetzigen Zustand 
bei rund 44 %.  
Im Planzustand wird der Boxpark als naturnahe Grünfläche vollständig erhalten. Notwendige Anpassungen des Baumbe-
stands sowie die Wegeführung durch den Park können im Rahmen der Offenlage dem freiraumplanerischen Konzept ent-
nommen werden. Ebenso werden der Baumbestand auf dem Grundstück 916 im Süden des Geltungsbereichs sowie eine 
markante Kastanie erhalten. Der zum Erhalt festgesetzte Baumbestand liegt mit seinen Wurzelbereichen nicht unmittelbar 
an Tiefgaren oder Gebäuden, so dass deren Sicherung und Erhalt gewährleistet ist. Details zum Baumerhalt können im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung dem Baumbilanzplan entnommen werden. 
Größere Eingriffe in die heutige Grünstruktur zieht demnach die Bebauung nördlich und westlich des Bunkers nach sich, 
wenngleich auch hier ein Teil des vorhandenen Baumbestandes erhalten und in die neuen Freiflächen integriert werden 
kann. Die Esskastanie bildet künftig das Zentrum des neuen Kastanienhofes, Teile des südlichen Baumbestandes in diesem 
Bereich werden ebenfalls erhalten. Die von der Mariabrunnstraße im Westen des Plangebiets ausgehenden Grünstrukturen 
werden teilweise zur Erschließung des Plangebiets benötigt. Die vorhandenen Bäume können jedoch an Ort und Stelle ver-
bleiben.  
Auch wenn nicht alle Bäume im Plangebiet erhalten werden können, berücksichtigt der städtebauliche Entwurf den Erhalt 
vieler, insbesondere prägender Bestandsbäume. Exemplarisch zählt dazu eine große Esskastanie im Osten des Plange-
biets. Im Bereich der Esskastanie ist eine hochwertige Freiraumplanung, der sogenannte Kastanienhof, vorgesehen. Weiter-
gehend wird der artenreiche Boxpark inklusive des alten Baumbestandes auch zukünftig als innerstädtische Grünfläche er-
halten. Zudem werden im Plangebiet erstmals Dachflächen begrünt, so dass auch hier ein ökologisch wie stadtklimatisch, 
aber auch gestalterisch wirksamer Ausgleich erfolgt.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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1.13  Ökologie / Nachhaltigkeit: Maß der baulichen Nutzung zerstört zu viel vorhandenes Grün  

Es wird auf die diesbezüglichen Ausführungen zu Ziffer 1.12 verweisen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.14  Ökologie / Nachhaltigkeit: nicht 30, sondern 48 Bäume entfallen  

Im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB wurde innerhalb eines Baumbestandspla-
nes dargestellt, welche Bäume voraussichtlich (nicht) erhalten werden können. Insgesamt wurden 40 Bäume dargestellt, die 
aufgrund des damaligen Planungsstandes des Vorhabens nicht erhalten werden können. Die exakte Anzahl entfallender 
Bäume hat sich zwischenzeitlich verändert und kann dem Baumbilanzplan entnommen werden.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.15  Ökologie / Nachhaltigkeit: Qualität der Ausgleichs-Baumpflanzungen  

Für das Vorhaben wurde ein Freiraumkonzept erstellt. Dieses berücksichtigt den Erhalt der Esskastanie mit einem Stamm-
umfang von 2,80  im Osten des Plangebiets als größten Baum. Für die weiteren Begrünungsmaßnahmen sind standortver-
trägliche und klimaangepasste Baumarten vorgesehen, die ein kleineres Kronenvolumen umfassen. Die Anpflanzung weite-
rer, großvolumiger Bäume im Blockinnenbereich ist aus grünordnerischer und funktionaler Sicht nicht vorgesehen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.16  Ökologie / Nachhaltigkeit: Gefährdung Kleinklima und Biodiversität  

Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen werden im Zuge des Bebauungsplanverfahrens gemäß § 1 (6) Nr. 7a BauGB 
ermittelt. Die relevanten Umweltbelange werden in der weiterführenden Planung und Abwägung berücksichtigt. Diesbezüg-
lich wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.10 verwiesen.  
 
Maßgebliche negative Auswirkungen auf das Kleinklima werden durch unterschiedliche Maßnahmen und Festsetzungen im 
Bebauungsplan vermieden. Die betrifft insbesondere die Sicherung des Boxparks als Grünfläche, die großflächige extensive 
und intensive Begrünung von Dachflächen, das Andecken der nicht überbauten Tiefgaragendecken mit mindestens 60 cm 
Bodensubstrat, den Erhalt von Einzelbäumen sowie die Neuanpflanzung von Bäumen und die Begrenzung des Versiege-
lungsgrades nur auf das unbedingt notwendige Maß.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.17 Ökologie / Nachhaltigkeit: Untergrundbeschaffenheit: sandige Böden aufgrund der Lage im historischen 

Bachtal 

Es hat bereits Bodenuntersuchungen gegeben. Demnach ist das Vorhaben einschließlich der räumlich begrenzten Tiefga-
rage umsetzbar. Ein Verzicht auf eine stellenweise Unterbauung mit einer Tiefgarage ist aus nach den vorliegenden Boden-
erkundungen insoweit nicht erforderlich. Im Rahmen des der Bauleitplanung nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens 
werden – soweit erforderlich – entsprechende Maßnahmen zur Gründung der Bebauung getroffen. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.18  Ökologie / Nachhaltigkeit: Verpflichtung Gründächer  

Die seit 2017 rechtskräftige Grün- und Gestaltungssatzung der Stadt Aachen ist auch für das Plangebiet anzuwenden.  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 993  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Südstraße / Mariabrunnstraße -  Fassung: 06.10.2022 
 
 

14 
 

Gemäß der Grün- und Gestaltungssatzung sind ab einer Dachfläche von 200 m² Flachdächer flächig und dauerhaft zu be-
grünen. Die begrünte Fläche muss mindestens 60 % der Gesamtdachfläche betragen. Die Vorgaben der Satzung sind für 
den Vorhabenträger verpflichtend und werden in den Bebauungsplan übernommen, so dass der Anregung zur großflächi-
gen Begrünung der Dächer gefolgt wird. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
 
1.19  Ökologie / Nachhaltigkeit: Nutzung des anfallenden Regenwassers 

Das Plangebiet ist bereits heute teilweise bebaut und versiegelt. Es liegt im Blockinnenbereich zwischen Südstraße, Box-
graben und Mariabrunnstraße. Alle genannten Straßen sind abwassertechnisch erschlossen und entwässern im Mischsys-
tem zur Abwasserreinigungsanlage Aachen Soers. Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist wegen der 
vorherrschenden Bodenverhältnisse im Plangebiet nicht durchführbar. Die Einleitung des Regenwassers über ein Trennsys-
tem in den nächstgelegenen Vorfluter ist aus wirtschaftlichen und betriebstechnischen Gründen nicht möglich.  
Daher wird das Plangebiet zukünftig im Mischwasserentwässerungssystem entwässert und an einen bestehenden Misch-
wasserkanal in der Südstraße angeschlossen. In einem Konzept zur Regenwasserentwässerung (Ingenieurbüro Heitfeld-
Schetelig GmbH 2019) wurde nachgewiesen, dass der Oberflächenabfluss aus dem Gebiet im Istzustand höher ist als im 
geplanten Zustand. Dabei wurden im Planzustand die auch in Zukunft erhaltenen Grünflächen sowie die vorgesehenen 
Dach- und Tiefgaragenbegrünungen berücksichtigt, die einen Teil des Niederschlags zumindest zwischenspeichern können.  
Das geplante Rohrleitungsnetz im Plangebiet beinhaltet zudem zusätzliche Reserven, so dass auch stärkere Regenereig-
nisse – wie sie etwa als Folge des Klimawandels zu erwarten sind – abgeleitet werden können. Eine zusätzliche Rückhal-
tung des Niederschlagswassers vor Einleitung in den bestehenden Kanal in der Südstraße ist nicht erforderlich, da dieser 
über eine ausreichende hydraulische Kapazität verfügt.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
 
1.20  Ökologie / Nachhaltigkeit: Überplanung einer Ausgleichsfläche im Bereich des Parkhauses 

Im Bereich der Zuwegung in das Plangebiet über die Mariabrunnstraße liegt der Geltungsbereich des rechtskräftigen Be-
bauungsplans Nr. 921. Im besagten Bereich setzt dieser ein Sondergebiet und eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest. Gemäß den textlichen Festsetzungen sind hier sechs Laubbäume zu pflan-
zen, die den Stadtraum zwischen Parkhaus und der vorhandenen KiTa aufwerten. Der städtebauliche Entwurf sieht an die-
ser Stelle eine Zuwegung in das Plangebiet vor, die eine möglichst geringe Versieglung verfolgt und den Baumbestand er-
hält, so dass die bisherige Festsetzung des Bebauungsplans Nr. 921 im Grundsatz berücksichtigt wird. Es entfallen jedoch 
rund Flächenanteile der im Bebauungsplan Nr. 921 festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen. Als Ausgleich dafür wird dafür in unmittelbarer Nähe eine entsprechend große Fläche als unver-
siegelte Maßnahmenfläche festgesetzt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
 
1.21  Ökologie / Nachhaltigkeit: Anforderung an Nachhaltigkeit der Gebäude erhöhen 

Das Vorhaben verfolgt als Konzept der Innenentwicklung eine sparsame und nachhaltige Flächenentwicklung. Dabei sind 
konkrete Nachhaltigkeitsstandards über die aktuell gültigen Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu erfüllen. Die 
Auswahl der Baumaterialen ist hingegen nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanverfahrens. Begleitend zum Rechtsplan 
wird jedoch ein Durchführungsvertrag zwischen Stadt und Vorhabenträge geschlossen, der weitere energetische Standards 
wie bspw. Photovoltaik sichert. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.22  Ökologie / Nachhaltigkeit: ökologischer Ausgleich entfallender Bäume 

Hinsichtlich des Aspekts des Ausgleichs entfallender Bäume wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.12 verwiesen.  
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.23  Ökologie / Nachhaltigkeit: erhöhte Lärmbelastung durch Reduzierung des Grünanteils 

Die Lärmbelastung wird unter Berücksichtigung der geplanten Bebauung gutachterlich untersucht. Da das Plangebiet über-
wiegend dem Wohnen und nicht-störenden Gewerbenutzungen dient, ist nicht mit maßgeblichen Lärm-Emissionen zu rech-
nen. Es wird auf die diesbezügliche Antwort zu Ziffer 1.10 verweisen. Da der städtebauliche Entwurf verschiedene Maßnah-
men der Grüngestaltung berücksichtigt, wie beispielsweise die Erhaltung des Boxparkes, Gründächer, Freiraumgestaltun-
gen werden im Übrigen auch zukünftig unterschiedliche Grünstrukturen im Blockinnenbereich vorhanden sein.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.24  Ökologie / Nachhaltigkeit: ESKAPE Klima-Informationssystem  

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wurde seitens der Stadt Aachen eine Checkliste für eine klimaangepasste 
Bauleitplanung in der Stadt Aachen entwickelt. Die Checkliste wird im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens angewen-
det und im Rahmen der Ermittlung der Auswirkungen des Planvorhaben auf die Umwelt gemäß § 1 (6) Nr. 7 betrachtet. Die 
Ergebnisse wurden im vorliegenden Bebauungsplanentwurf berücksichtigt, in der Begründung entsprechend dargestellt und 
können im Rahmen der Offenlagen von der Öffentlichkeit eingesehen werden.  
Hinsichtlich weiterer klimarelevanter Aspekte des Vorhabens wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.25 verwiesen. 
 
 Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
 
 
1.25  Ökologie / Nachhaltigkeit: Klimaschutz / stadtklimatische Belange 

Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen werden im Zuge des Bebauungsplanverfahrens gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB 
ermittelt, beschrieben und bewertet. In diesem Zuge werden auch klimaschutz- und klimaanpassungsrelevante Aspekte 
ermittelt und untersucht. Die relevanten Umweltbelange werden in der weiterführenden Planung und Abwägung berücksich-
tigt. Hinsichtlich der klimatischen Auswirkungen wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.16 verwiesen.  
Bereits durch den städtebaulichen Entwurf und das Planvorhaben werden klimaschutz- und klimaanpassungsrelevante Be-
lange berücksichtigt. Die Planung kompakter Siedlungsstrukturen durch eine hohe bauliche Dichte an einem bereits gut er-
schlossenen innerstädtischen Standort sorgt für eine geringe Flächeninanspruchnahme im Außenbereich. Es wird inner-
städtischer Wohn- und Gewerberaum in guter ÖPNV-affiner Lage geschaffen. Auf diese Weise entsteht ein gemischt-ge-
nutzter Standort mit hohem Mobilitätswert. Durch die Entwicklung eines urbanen Quartiers an einem vollständig erschlosse-
nen Standort mit guten bestehenden Versorgungsmöglichkeiten, Betreuungsangeboten und Arbeitsplätzen in fußläufiger 
Entfernung verfolgt die Planung das übergeordnete städtebauliche und klimarelevante Ziel der Stadt der kurzen Wege.  
Durch die Planung eines autofreien Blockinnenbereichs und die Berücksichtigung eines innovativen Mobilitätskonzeptes 
wird der Fokus auf ein nachhaltiges und Fußgänger*innen- und Radfahrer*innenfreundliches Mobilitätsangebot gelegt.  
Der derzeitige Versieglungsgrad innerhalb des Plangebiets beträgt rd. 44 %. Durch die Planung wird lediglich ein moderater 
Anstieg des Versieglungsgrad auf rund 50,8 % realisiert. Gleichzeitig beinhaltet das Planvorhaben verschiedene Maßnah-
men, die zu einer Wahrung der vorhandenen bzw. Schaffung neuer Grünstrukturen führen. Dazu zählen u.a. der Erhalt des 
Boxparks, der Erhalt wertvoller und ortsbildprägender Baumbestände und die Errichtung von Gründächern. Durch den Box-
park bleibt eine naturnahe innerstädtische Grünfläche bestehen, die Erholungs- und Kühlungseffekte und Lebensraum für 
(Kleinst-)Lebewesen bietet. Weitergehend ermöglicht die Planung die Neuschaffung öffentlich zugänglicher, barrierefrei er-
reichbarer Freiflächen mit hoher Aufenthaltsqualität (u.a. Esskastanienplatz und Werkhof) für alle Altersgruppen. Südlich 
des Plangebietes befinden sich der Schulhof der Montessori-Grundschule und Außenflächen dreier KiTas, sowie der öffent-
liche Spielplatz „Werk-Kunst-Hof“. Die Planung sieht eine Anbindung und gute Verzahnung dieser Freiräume mit dem Vor-
haben vor. Mindestens 60 % der geplanten Gebäudekörper werden Gründächer erhalten. Die geplanten Gründächer wirken 
sich positiv auf den Regenwasserabfluss aus, erwirken Kühlungseffekte und können Lebensraum für (Kleinst-)Lebewesen 
sein. 
Die geplanten Gebäude sollen überwiegend helle Fassaden erhalten, um die innerstädtische Aufheizung zu minimieren.  
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Aufgrund des nahegelegenen Anschlusses erfolgt die Wärmeversorgung des geplanten Vorhabens emissionsfrei durch das 
Fernwärmenetz. Die Ausgestaltung wird im Rahmen des städtebaulichen Vertrags mit der Vorhabenträgergesellschaft finali-
siert. Durch eine Nachverdichtung im Siedlungsbestand kann auf die Inanspruchnahme wertvoller Freiräume im Außenbe-
reich/ am Siedlungsrand verzichtet werden. Angesichts der vielfältigen Funktionen, die der unbebaute Außenbereich z.B. für 
die Naherholung oder das Stadtklima übernimmt, wirkt ein sparsamer Umgang mit Landschaft und Freiflächen immer auch 
positiv auf den gesamten Siedlungsbestand zurück. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
1.26  Ökologie / Nachhaltigkeit: Boxpark soll im Besitz der Stadt bleiben 

Der sogenannte Boxpark wird auch zukünftig im Eigentum der Stadt Aachen bleiben und den Bewohnern des Quartiers im 
Sinne der Naherholung sowie weiteren (Kleinst-)Lebewesen zur Verfügung stehen. Der Boxpark wird in seiner Ausdehnung 
nicht verändert. Der Boxpark soll als ruhiger Park und Regenerationsraum gestaltet werden. Sowohl der prägende Baumbe-
stand als auch die Fragmente des Gartenhauses bleiben erhalten. Zur Einbindung des Parks in die Umgebung ist eine öf-
fentlich nutzbare Wegeverbindung vorgesehen.   
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
 
1.27 Ökologie / Nachhaltigkeit: Lageplan; Darstellung der Gebäude  

Entsprechend der geplanten Gründächer weist der Lageplan einen hohen Anteil grüner Farbgebung auf. Neben dem Lage-
plan dienen bspw. die Schnitte und das Modell (nur bei der Anhörungsveranstaltung) zum Erfassen der städtebaulichen 
Dichte, der Höhenverhältnisse, der Nutzungsverteilung etc. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.28 Ökologie / Nachhaltigkeit: Autofreies Quartier und Verzicht auf Tiefgarage  

Die Planung verfolgt das Ziel, den Blockinnenbereich autofrei zu gestalten. Zusätzlich werden durch das zum Vorhaben er-
stellte Mobilitätskonzept weitere Maßnahmen definiert, die auf eine zukunftsorientiere Verkehrsmittelnutzung und eine Re-
duzierung des PKW-Verkehrs abzielen. Neben der grundsätzlichen Verkehrsvermeidung durch die fußläufige Integration 
des Vorhabens in das vorhandene Stadtgefüge sind aktiv stellplatzminimierende Maßnahmen wie Car-Sharing, Bike-Sha-
ring, flexibles Stellplatzmanagement mit Stellplatz-Sharing, Pedelec-Stationen und zusätzliche Fahrradabstellplätze geplant, 
so dass die notwendige Anzahl an Stellplätzen für den motorisierten Verkehr sowie der diesbezügliche Flächen-bedarf für 
die Tiefgarage auf ein Minimum reduziert werden. Ein gänzlicher Verzicht auf eine Unterbringung von Stellplät-zen in Tief-
garagen ist jedoch nicht möglich. Darüber hinaus sind Besucherparkplätze sowie Bring- und Holverkehre der geplanten 
KiTa zu berücksichtigen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.29  Ökologie / Nachhaltigkeit: Lufthygiene und Entlüftung der Tiefgarage 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Lufthygienegutachten erstellt. Die Gutachtenergebnisse werden im 
Rahmen des weiteren Planungsprozesses berücksichtigt und können im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingesehen 
werden. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass sich nur geringe Zusatzbelastungen bei den relevanten Schadstoffen 
ergeben und die relevanten Grenzwerte deutlich eingehalten werden.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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1.30  Ökologie / Nachhaltigkeit: Gutachten zu Licht- und Klimaverhältnisse  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine gutachterliche Belichtungs- und Verschattungsstudie erstellt, die 
auch die Auswirkungen auf die bestehenden Blockrandbebauung und deren Gartenbereiche betrachtet. Die Ergebnisse des 
Gutachtens werden in den weiteren Planungsverlauf integriert und können im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingese-
hen werden. Durch geeignete bauliche Vorkehrungen (z. B. Umplanung der Wohneinheiten) können unzumutbare Beein-
trächtigungen der bestehenden sowie geplanten Wohnnutzungen ausgeschlossen werden. 
Ein Klimagutachten wurde nicht erstellt. Dennoch werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens verschiedene stadtkli-
matische Aspekte (siehe Antwort zur Stellungnahme 1.16 und 1.25) betrachtet, die in der städtebaulichen Begründung dar-
gestellt werden. Die städtebauliche Begründung ist im Rahmen der öffentlichen Auslegung einsehbar.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.31  Verkehr: Belastung durch Baustellenverkehr 

Die Planung und Regelungen der Baustellenverkehre werden auf der Umsetzungsebene betrachtet, detailliert geplant und 
umgesetzt. In der Abwägung zu Bebauungsplan sind bereits Belange des Bauablaufs berücksichtigt. Es liegt eine erste 
Konzeption der Baustellenabwicklung beim Vorhabenträger vor. Einschränkungen durch den Baustellenverkehr können 
nicht ausgeschlossen, sollen aber so weit wie möglich vermieden werden. Der Vorhabenträger hat die Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen (AVV Baulärm) und die darin enthaltenen Immissions-
richtwerte einzuhalten. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.32  Verkehr: Belastung der Anwohner*innen durch zusätzlichen Verkehr 

Die Auswirkungen und die Verträglichkeit der durch die Planung erzeugten Verkehre wurden im Rahmen des Verkehrsgut-
achtens und des Lärmgutachtens gutachterlich untersucht. Die Planung sieht einen autofreien Blockinnenbereich vor. Zu 
diesem Zweck wurde ein Mobilitätskonzept erstellt, dass auf eine zukunftsorientierte Verkehrsmittelnutzung und auf eine 
Reduzierung des PKW-Verkehrs abzielt, sodass die zusätzliche Verkehrsbelastung durch das Planvorhaben geringgehalten 
werden kann. Darüber hinaus wurde ein Lufthygienegutachten erstellt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass sich 
nur geringe Zusatzbelastungen bei den relevanten Schadstoffen ergeben und die relevanten Grenzwerte deutlich eingehal-
ten werden. Hinsichtlich der Lärmbelastung wird auf die Antwort zu Ziffer 1.10 verwiesen. 
Die Ergebnisse der Gutachten wurden im vorliegenden Bebauungsplanentwurf berücksichtigt und können im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung eingesehen werden.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.33  Verkehr: autofreier Blockinnenbereich und Fahrradstellplätze  

Der Anregung einen autofreien Blockinnenbereich zu schaffen, wird durch die Planung weitestgehend entsprochen. Ledig-
lich unabdingbare Fahrten von Müllfahrzeugen und der Feuerwehr werden befugt sein, den Blockinnenbereich zu befahren. 
Die Hol- und Bringverkehre der KiTa werden in der Planung berücksichtigt, so dass auch durch diese keine Befahrung des 
Blockinnenbereiches gegeben sein wird. Da im Zuge des geplanten Vorhabens neuer Wohnraum entstehen wird, ist der 
Vorhabenträger gesetzlich dazu verpflichtet, sowohl PKW-Stellplätze als auch Fahrradstellplätze in ausreichender Anzahl 
und Qualität zu errichten. Die Ermittlung des (Fahrrad-)Stellplatzbedarfs ist Bestandteil des Mobilitätskonzeptes. Dessen 
Ergebnisse wurden im vorliegenden Bebauungsplanentwurf berücksichtigt und können im Rahmen der öffentlichen Ausle-
gung eingesehen werden. Über eine Festsetzung im Bebauungsplan wird sichergestellt, dass der reduzierte Stellplatzbedarf 
im Plangebiet zulässig ist. Gleichzeitig werden wirksame alternative Mobilitätsmaßnahmen festgesetzt, die zu einer umwelt-
freundlichen Gesamter-schließung des Plangebiets beitragen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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1.34  Verkehr: Zufahrt zur Parkhauserweiterung und Tiefgarage 

Die Zufahrtssituation in das bestehende Parkhaus und dessen innere Organisation bleibt unverändert. Die ursprünglich ge-
plante Erweiterung des Parkhauses in Richtung Blockinnenbereich wird nicht weiterverfolgt, so dass diesbezügliche Zielver-
kehre entfallen. Eine geringfügige Änderung des Parkhauses erfolgt lediglich durch Schließung einer baulichen Lücke, die 
durch die geplante, sich anschließende Wohnbebauung entsteht. Die geplante Tiefgarage wird durch das Parkhaus befah-
ren. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.35 Verkehr: Anzahl zusätzlicher Stellplätze in Hoch- und Tiefgarage. Zusätzliche Stellplätze für das Luisenhos-

pital  

Auf die Erweiterung der Hochgarage wird verzichtet, so dass die Anregung überholt ist. Die Stellplatzproblematik des Lui-
senhospitals wird durch den Krankenhausbetreiber außerhalb dieses Bebauungsplanverfahrens betrachtet.  
Seitens des Vorhabenträgers wird im Rahmen des Planvollzugs geprüft, ob der Lückenschluss innerhalb der heutigen 
Hochgarage künftig vom Luisenhospital genutzt wird.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.36  Verkehr: Mobilitätskonzept zur Reduzierung des Pkw-Verkehrs 

Im Zuge des Vorhabens wird ein Mobilitätskonzept erstellt, welches Maßnahmen definiert, die auf eine zukunftsorientiere 
Verkehrsmittelnutzung und auf eine Reduzierung des PKW-Verkehrs abzielen. Geplant sind stellplatzminimierende Maß-
nahmen wie Car-Sharing, Bike-Sharing, flexibles Stellplatzmanagement mit Stellplatz-Sharing, Pedelec-Stationen und zu-
sätzliche Fahrradabstellplätze. 
Der Bebauungsplan setzt die geplanten Maßnahmen der umweltfreundlichen Mobilität fest. Deren Umsetzung wird in einem 
Durchführungsvertrag gesichert. Damit verbunden ist die Festsetzung eines verminderten Stellplatznachweises, so dass der 
Vorhabenträger ein minimiertes (Flächen-)Angebot für den motorisierten Individualverkehr umsetzen kann. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.37  Verkehr: zu wenige Parkplätze im Plangebiet erhöhen den Parkdruck der umgebenen Straßen 

Im Rahmen des Mobilitätskonzepts wird der Stellplatzbedarf ermittelt, der durch das geplante Vorhaben hervorgerufen wird. 
Die Ergebnisse des Gutachtens wurden im vorliegenden Bebauungsplanentwurf berücksichtigt und können im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung eingesehen werden. Der Vorhabenträger ist dazu verpflichtet, die im Bebauungsplan festgesetzte 
Stellplatzanzahl nachzuweisen. In gleichem Zuge ist er verpflichtet, Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept als Kompensa-
tion umzusetzen. Somit werden die Maßnahmen zur Mobilität zu einer in gleichem Maße umweltfreundlichen und guten Ge-
samterschließung des Plangebiets führen. Insoweit wird auf diese Weise vermieden, dass der Parkdruck in den umliegen-
den Straßen durch das Planvorhaben erhöht wird.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.38  Verkehr: Veröffentlichung des Verkehrsgutachten und Mitbetrachtung des Bestandsquartiers 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans gemäß § 3 (2) BauGB kann das Verkehrsgutachten und das 
Mobilitätskonzept durch die Öffentlichkeit eingesehen werden. Das Verkehrsgutachten betrachtet neben den Auswirkungen 
des Planvorhabens auch die Bestandssituation, bspw. durch Zählungen aktueller Verkehrsstärken, um anschließend u.a. 
die Aufnahmekapazität vorhandener Knotenpunkte zu analysieren. Hinsichtlich der Ergebnisse des Verkehrsgutachtens 
wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.10 verwiesen. Die Ergebnisse des Gutachtens wurden im vorliegenden Bebau-
ungsplanentwurf berücksichtigt.  
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
1.39 Verkehr: Reduzierung der geplanten Bebauung und Wohneinheiten würde belastende Auswirkungen und 

neu zu schaffende Parkplätze reduzieren 

Um dringend benötigten Wohnraum in Aachen zu schaffen, verfolgt die Planung ein charakteristisches Verdichtungs-Maß 
für einen innerstädtischen Bereich. Auf diese Weise wird eine effektive Ausnutzung eines sehr zentralen und vollständig 
erschlossenen Bereichs in der Aachener Innenstadt verfolgt. Damit wird dem in § 1a (2) BauGB verankerten Grundsatz, mit 
Grund und Boden sparsam umzugehen, Rechnung getragen. Denn im Umkehrschluss bedeutet dies, dass zur Schaffung 
neuer Wohnflächen keine Freiräume am Siedlungsrand bzw. im Freiraum umgewandelt werden müssen. 
Um trotz der geplanten Nachverdichtung die Auswirkungen des Vorhabens möglichst verträglich zu gestalten, werden die 
Auswirkungen gutachterlich (bspw. Verkehr, Lärm, Belichtung etc.) untersucht und auf dieser Grundlage planungsrechtliche 
Festsetzungen getroffen. Hinsichtlich der Ergebnisse der gutachterlichen Untersuchungen wird auf die Antwort zur Stellung-
nahme 1.10 verwiesen. Hinsichtlich der Notwendigkeit der geplanten Stellplätze wird auf die Antwort zur Stellungnahme 
1.33 und 1.35 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
1.40  Verfahren: städtische Planungshoheit / Einbringung im Sinne der Bürger 

Im Sinne ihrer Planungshoheit hat die Stadt Aachen nach der Ermittlung der für das Planvorhaben relevanten Belange die 
öffentlichen und privaten Belange gemäß §1 (7) BauGB abzuwägen. Neben der Wahrnehmung der Belange der bestehen-
den Anwohnerschaft, ist es ebenso Aufgabe der Stadt Aachen im Sinne ihrer Planungshoheit ein nachfragegerechtes und 
generationenübergreifendes Wohnraum-, Gewerbeflächen- und Kinderbetreuungsangebot zu schaffen. Im Sinne der (ge-
setzlich forcierten) Nachverdichtung geschieht dies durch die Entwicklung eines innerstädtischen Quartiers in einem sehr 
zentralen und vollständig erschlossenen Bereich in der Aachener Innenstadt. Neben den Möglichkeiten der Beteiligung wer-
den die Belange der Anwohnerschaft u.a. durch gutachterliche Untersuchungen, bspw. zum Thema Verkehr, Lärm und Be-
lichtung betrachtet und in das Verfahren integriert.  
 
Vor diesem Hintergrund kann nicht jeder im Rahmen einer Anregung vorgebrachte Belang umgesetzt werden. Als Beispiel 
einer berücksichtigten Anregung aus der Anwohnerschaft kann der zukünftige Umgang mit dem sogenannten Boxpark oder 
der Verzicht auf die durch die Anwohner kritisierte Erweiterung der Hochgarage angeführt werden.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.41 Verfahren: Forderung nach einer weiteren Beteiligungsveranstaltung 

Es ist vorgesehen, nach dem Offenlagebeschluss beziehungsweise mit Beginn der Offenlage eine weitere Informationsver-
anstaltung für die Bürger durchzuführen und die jeweiligen Schritte des Planungsprozesses transparent darzustellen. 
 
1.42  Verfahren: Transparentes Verfahren / Einbeziehung der Öffentlichkeit in alle Entscheidungen  

Der Bebauungsplan wird als sogenannter Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Aufgrund 
der Verfahrensart ist gesetzlich lediglich die Durchführung einer Beteiligungsstufe vorgeschrieben. Von der Möglichkeit ge-
mäß § 13 Abs. 2 BauGB das Planverfahren zu verkürzen und nur eine Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonsti-
ger Träger öffentlicher Belange durchzuführen, wird kein Gebrauch gemacht, sondern es wird eine Frühzeitige Beteiligung 
gemäß § 3 (1) BauGB und eine weitere öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB durchgeführt. Darüber hinaus wurde im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eine Informationsveranstaltung durchgeführt, die ebenfalls nicht gesetzlich vorge-
schrieben ist. 
Neben den gesetzlich/formellen Beteiligungsschritten fanden bereits zahlreiche weitere (informelle) Informationsmöglichkei-
ten statt. Interessierte/betroffene Bürger*innen konnten/können an öffentlichen Sitzungen des Planungsausschusses als 
Besucher*innen teilnehmen, in denen politische Vertreter*innen über das Planvorhaben diskutieren und entscheiden. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 993  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Südstraße / Mariabrunnstraße -  Fassung: 06.10.2022 
 
 

20 
 

Darüber hinaus fanden Gesprächsrunden zwischen dem Vorhabenträger und betroffenen Anwohner*innen sowie zwischen 
der städtischen Verwaltung und Politik mit den betroffenen Anwohner*innen statt.  
Der Planungsausschuss der Stadt Aachen beschloss am 07.12.2017 aufgrund der besonderen innerstädtischen Lage und 
Komplexität des Plangebiets die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs, um auf diesem Wege aus verschiede-
nen Planvarianten die qualitativ hochwertigste als Grundlage für das Bebauungsplanverfahren wählen zu können. Der Wett-
bewerb wurde als zweistufiges, kooperatives Verfahren durchgeführt. Die Wettbewerbsjury bestand u.a. aus erfahrenen 
Stadtplanern, Architekten und politischen Vertretern sowie einem Vertreter der ortsansässigen Bürgerinitiative, sodass die 
betroffenen Anwohner aktiv bereits in den Wettbewerbsprozess einbezogen wurden. Auch in die Ausschreibung des Wett-
bewerbs sind bereits Forderungen der Anwohnerschaft eingeflossen, so dass die Bürgerinitiative beratend eingebunden 
wurde. Im Rahmen des Wettbewerbs fanden zu Beginn ein Workshop, später eine öffentliche Präsentationsveranstaltung 
und am Ende eine Ausstellung der eingereichten Arbeiten statt. 
In der Summe wird der interessierten Bürger- und Anwohnerschaft auf vielfältige Weise und über das gesetzlich erforderli-
che Maß hinaus die Gelegenheit geboten, ihre Belange an die Stadt Aachen heranzutragen und in den Planungsprozess 
einfließen zu lassen, so dass die diesbezüglichen Bedenken nicht geteilt werden. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1.43  Verfahren: Forderung nach einer Plattform für Fragen der Bürger 

Wie unter 1.42 dargestellt, wird der Bürger- und Anwohnerschaft an verschiedenen Stellen eine Plattform zur Äußerung ih-
rer Belange geboten. Weiterhin bestehende Fragen können u.a. im Rahmen der öffentlichen Auslegung durch Fachpersonal 
der städtischen Verwaltung beantwortet werden. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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2. Petition / Unterschriftenliste der Bürgerinitiative Luisenhöfe, vom 12.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2: 
 
2.1 Maßvolle Nachverdichtung / Überschreitung Bruttogeschossfläche des Wettbewerbsentwurfs / Reduzierung 

der Bruttogeschossfläche / Begrenzung der Gebäudehöhen und Berücksichtigung des Geländeverlaufs 

Um dem Plangebiet eine verträgliche städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung der umliegenden bestehenden 
Nutzungen zuführen zu können, wurde zunächst eine Machbarkeitsstudie und im Anschluss, basierend auf den Erkenntnis-
sen der Machbarkeitsstudie, ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Auf diese Weise konnten vor Eröffnung des Be-
bauungsplanverfahrens verschiedene städtebauliche Varianten geprüft und bewertet werden.    
Im Rahmen der Wettbewerbsauslobung wurde als Zielwert eine oberirdische Bruttogeschossfläche (BGF) von etwa 21.000 
qm vorgegeben. Die oberirdische BGF des Siegerentwurfs beträgt etwa 19.500 m² und unterschreitet somit die Wettbe-
werbsvorgabe. Nach der aktuellen Flächenbilanz beträgt die Bruttogeschossfläche 15.811 m², so dass hinter den oben ge-
nannten Werten zurückgeblieben wird. 
Der derzeitige Versieglungsgrad des Vorhabens beträgt rund 44 %. Durch die Planung erfolgt lediglich ein moderater An-
stieg des Versieglungsgrads auf rund 50,80 %. Zudem ist ein hoher Anteil an Dachbegrünung im Plangebiet vorgesehen. 
Um angesichts der vielfältigen Bedarfe insbesondere nach bezahlbarem Wohnraum, aber auch nach Gewerbe- und Misch-
flächen verantwortungsvoll mit der endlichen Ressource Grund und Boden umzugehen, ist es notwendig, die Flächenneuin-
anspruchnahme zu reduzieren und primär Flächen innerhalb des bestehenden Siedlungskörpers zu nutzen. Der Vorrang 
der Innenentwicklung und der sparsame Umgang mit Grund und Boden sind nicht nur bundesweit als Vorgaben im Bauge-
setzbuch verankert, sondern für die Stadt Aachen auf der gesamtstädtischen Ebene u.a. in der Nachhaltigkeitsstrategie und 
im Rahmen des Masterplans Aachen*2030 beschlossen. Zu den Zielen der gesamtstädtischen Entwicklungsplanung des 
„Masterplan Aachen 2030“ zählt für den Bereich Südstraße / Mariabrunnstraße dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. 
Um der Nachfrage nach Wohnraum nachkommen zu können und dem in § 1a (2) BauGB verankerten Grundsatz nachzu-
kommen, mit Grund- und Boden sparsam umzugehen, ist es städtebaulich sinnvoll, in innerstädtischer und vollerschlosse-
ner Lage, eine gewisse städtebauliche Dichte zu verfolgen, denn durch effiziente und verträgliche Nachverdichtung kann auf 
die Inanspruchnahme von Freiflächen am Siedlungsrand verzichtet werden.  
Daher verfolgt die Planung für einen innerstädtischen Bereich ein charakteristisches Verdichtungs-Maß. Auf diese Weise 
wird eine effektive Ausnutzung eines sehr zentralen und vollständig erschlossenen Bereichs in der Aachener Innenstadt 
verfolgt. Das städtebauliche Konzept sieht eine abgestufte Höhenplanung vor. Die Höhe der geplanten Bebauung nimmt 
heranrückend an die Bestandsbebauung ab und unterschreitet diese überwiegend deutlich. Ebenso berücksichtigt der städ-
tebauliche Entwurf den Geländeverlauf, indem die Gebäudehöhen entsprechend des Ost-West-Gefälles abnehmen. 
Durch die Umsetzung des städtebaulichen Entwurfs werden u.a. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gemäß § 1 (6) Nr. 2 
BauGB und die Fortentwicklung vorhandener Orts-/Stadtteile gemäß § 1 (6) Nr. 4 berücksichtigt. 
In der Summe wird durch das Vorhaben eine innenstadttypische und verträgliche städtebauliche Dichte verfolgt, die ange-
messen auf die bestehenden benachbarten Gebäudehöhen reagiert bzw. diese unterschreitet.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
2.2 Bezahlbarer Wohnraum / Quote des öffentlich geförderten Wohnungsbaus  

Hinsichtlich des Aspekts des geplanten Wohnraumangebotes wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.9 verwiesen.  
Hinsichtlich des Aspekts der Quote des öffentlich geförderten Wohnungsbaus wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.11 
verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
2.3 Chance für zukunftsweisende Quartiersentwicklung nutzen 

Die Planung verfolgt ein innerstädtisches und autofreies Wohnquartier. Durch das geplante Quartier entsteht neuer, sowohl 
frei finanzierter als auch öffentlich geförderter Wohnraum. Ebenfalls entsteht Wohnraum für Studierende, Familien und äl-
tere Menschen, sodass in der Summe ein vielfältiges und generationenübergreifendes Wohnraumangebot in innerstädti-
scher Lage entwickelt wird. Neben einem Betreuungsangebot für Kinder entsteht im nachgeordneten Maße auch ein Ange-
bot für verträgliche gewerbliche Nutzungen. Alte Gebäudestrukturen wie der Hochbunker werden erhalten. Prägende Grün-
strukturen wie der Boxpark werden geschützt und neue Grünstrukturen entwickelt. Der autofreie Blockinnenbereich, das 
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Mobilitätskonzept, welches stellplatzminimierende Maßnahmen wie Car-Sharing, Bike-Sharing, Pedelec-Stationen und zu-
sätzliche Fahrradabstellplätze umsetzt) und die gute ÖPNV-Anbindung bilden die Basis für nachhaltige Mobilität. Darüber 
hinaus entstehen Gemeinschaftsflächen, nutzbare Dachgärten und mit der Umnutzung und Integration des Bunkers als 
Denkmal ein besonderer städtebaulicher Merkpunkt.  Zusammengefasst verfolgt die Planung aus Sicht der Stadt Aachen 
eine zukunftsweisende Quartiersentwicklung aus alten und neuen Gebäude- und Freiraumstrukturen, verknüpft mit zu-
kunftsfähigen Mobilitätsangeboten.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
2.4 Vorhandene Bebauung des Kaldegeländes 

Hinsichtlich des Aspekts der vorhandenen Bebauung des Kaldegeländes wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.2 ver-
wiesen.   
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
2.5 Boxpark / Erhalt des Baumbestandes  

Hinsichtlich des Aspekts bzgl. des Erhalts des Boxparks wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.26 verwiesen.  
Hinsichtlich des Aspekts des Baumerhalts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.12 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
 
2.6 Forderung: keine Erweiterung des Luisenhospital Parkhauses  

Hinsichtlich des Aspekts der Parkhauserweiterung wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.35 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
2.7 Autofreier Blockinnenbereich / Mobilitätskonzept / Radvorrangrouten / Carsharing / Verbesserung ÖPNV 

Hinsichtlich des Aspektes des autofreien Blockinnenbereichs und des Mobilitätskonzeptes wird auf die Antwort zur Stellung-
nahme 1.28 und 1.32 verwiesen.  
Die Aspekte der Radvorrangrouten und zur Verbesserung des ÖPNV werden zur Kenntnis genommen, können jedoch nicht 
Regelungsgegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens sein. Die Erschließung des Plangebiets durch den ÖPNV ist be-
reits heute von hoher Qualität und wird durch die auf dem Boxgraben verkehrenden Buslinien 3, 13 und der Bushaltestelle 
„Luisenhospital“ bzw. durch die auf der Mozartstraße verkehrenden Buslinien 2, 43, 53 und der Bushaltestelle „Reumont-
straße“ sichergestellt. Damit bestehen umsteigefreie Busverbindungen in Richtung Uniklinik, Ronheide und Preuswald bzw. 
zum Hauptbahnhof, zum Bahnhof Schanz und zum Bushof und nach Eilendorf. Zusätzlich befindet sich in ca. 300 m Entfer-
nung zum Plangebiet die Bushaltestelle „Misereor“, die neben den bereits genannten Buslinien zusätzlich von den Linien 11, 
14, 21, 31, 51 sowie SB 63 bedient wird. Damit bestehen zahlreiche Busverbindungen zum Aachener Hauptbahnhof und in 
die Aachener Innenstadt sowie in die Region (z.B. Würselen, Eupen, Simmerath). Die nächsten Cambio-Carsharing Statio-
nen in einem Radius ca. 300 m Reichweite vom Plangebiet befinden sich am Hubertusplatz, an der Beethovenstraße, Mo-
zartstraße, Reumontstraße, Lagerhausstraße sowie an der Habsburger Allee. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
2.8 Forderung: echte Bürgerbeteiligung 

Hinsichtlich des Aspekts der Bürgerbeteiligung wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.42 verwiesen. 
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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3. Unterschriftensammlung der Bürgerinitiative Luisenhöfe, ohne Datum 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.3: 
Da die Eingaben identisch zu denen des Petitionsschreibens der Bürgerinitiative Luisenhöfe sind, wird auf die Beantwortung 
der Stellungnahmen unter 2 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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4. Online-Petition der Bürgerinitiative Luisenhöfe vom 07.03.2022 – 12.04.2022 

Im Rahmen der Bürgerinitiative Luisenhöfe wurde eine Online-Petition initiiert, bei der Bürger*innen Stellungnahmen zur 
Aufstellung des Bebauungsplans verfassen konnten. Die abwägungsrelevanten Stellungnahmen werden nachfolgend auf-
geführt und zusammenfassend beantwortet. 
 
 
4.1 Eingabe 'Eingabesteller*in 1 der Online-Petition' vom 07.03.2019 

Weil in Aachen immer mehr Grünflächen verschwinden, Straßenbäume gefällt werden und "unsensibel" und nicht zum 
Stadtbild passend gebaut wird. 
 
4.2 Eingabe 'Eingabesteller*in 2 der Online-Petition' vom 08.03.2019 

Ich lebe schon seit einiger Zeit im Viertel und schätze es sehr - die Vielfalt, die Anwohner, das Unkomplizierte und vor allem 
die grüne Oase mit den vielen Vögeln im Blockinneren!  Wäre dies nicht gewesen, so hätte mich die Wohnsituation am lau-
ten und 'miefigen' Boxgraben nicht sonderlich überzeugt. Es geht nicht darum eine Bebauung im Blockinneren komplett zu 
verhindern, aber sie sollte unbedingt maßvoll sein und die umliegenden Anwohner*innen respektieren, keinen zusätzlichen 
Verkehr produzieren oder den alten Baumbestand eliminieren, auch nicht diesem Parkhausklotz noch mehr Fläche einräu-
men. 
Schade wäre es, die Potentiale wie den Kaldehof oder die geniale Lage in der Stadt mit perfekter ÖPNV-Anbindung, Cam-
bio etc. nicht zu nutzen - man kann hier bestens 'autofrei' leben! 
 
4.3 Eingabe 'Eingabesteller*in 3 der Online-Petition' vom 13.03.2019 

Weil es aus meiner Sicht wichtig ist sich für ein gutes, für die Menschen und ihr Lebensgefüge passendes Konzept einzu-
setzen, in dem der Mensch, die Umwelt und das umgebende Kleinklima mit den Bedürfnissen langfristig im Mittelpunkt ste-
hen.... und nicht der Kommerz der Investoren. 
 
4.4 Eingabe 'Eingabesteller*in 4 der Online-Petition' vom 13.03.2019 

Weil die Bürger "vor Ort" die Situation besser kennen, als sog. "Experten" und ich deshalb die Bedenken der betroffenen 
Bürger unterstütze. 
 
4.5 Eingabe 'Eingabesteller*in 5 der Online-Petition' vom 13.03.2019 

Wegen des billigen Geldes versinkt Aachen in Baustellen. Ausbleibend sind innovative ressourcenschonende Baukonzepte. 
Die Idee des Bauherrn "Höfe und Hochwertig" geht an den Interessen der Bürger vorbei. 

 

4.6 Eingabe 'Eingabesteller*in 6 der Online-Petition' vom 13.03.2019 

Am meisten muss die Natur darunter leiden, wenn solche Flächen bebaut werden und auch die bisherigen Anwohner müs-
sen während der Bauphase Lärm ertragen. Und es wird dann auch nicht leiser, wenn dort neue Wohnhäuser stehen. Im 
Gegenteil - es wird lauter, sehr viel lauter! 
 
4.7 Eingabe 'Eingabesteller*in 7 der Online-Petition' vom 13.03.2019 

Diese Petition ist absolut wichtig für mich, weil in meiner Heimatstadt seit vielen Jahren rücksichtslos immer mehr Bäume 
gefällt, Sträucher, Gebüsche und Rasenflächen zerstört werden, einfach "verschwinden", dessen Sinn und Zweck sich mir 
und vielen anderen BürgerInnen in dieser Dimension nicht mehr erschließen. Für mich hat diese Naturzerstörung in diesem 
unerträglichen Ausmaß Züge von politischem Vandalismus... Dem müssen wir entgegentreten, da man uns sukzessive die 
Luft zum Atmen nimmt, uns damit immer mehr den krankmachenden Abgasen aussetzt und vielen Tieren ihren Lebensraum 
und Nahrung wegnimmt und sie dadurch vom Aussterben bedroht sind. 
 
4.8 Eingabe 'Eingabesteller*in 8 der Online-Petition' vom 13.03.2019 

Erhält des Baumbestandes bezahlbare Wohnraum und nicht nur teurer Wohnraum geschaffen wird. 
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4.9 Eingabe 'Eingabesteller*in 9 der Online-Petition' vom 18.03.2019 

Stadtraum darf nicht überfrachtet werden mit zu viel Wohnungen. 
Urbane Qualität entsteht durch Durchmischung aller sozialer Gruppierungen. 
Stadt braucht grün und keine Autos. 
Das Allerwichtigste ist, dass Kinder wieder in der Stadt willkommen sind und lebenswerter förderlicher Wohnraum entsteht. 
Wenn globale und gesellschaftliche Probleme gelöst werden sollen, müssen wir bei uns in unserer Stadt anfangen und ein 
positives und ausgewogenes Lebensumfeld entstehen lassen. 

 

4.10 Eingabe 'Eingabesteller*in 10 der Online-Petition' vom 25.03.2019 

Ich bin Anwohner und von einer Verdichtung betroffen. Zudem möchte ich mich für die Bewahrung der Vegetation insbeson-
dere wegen der ökologischen Vielfalt und des Mikroklimas (Klimawandel!) einsetzen. 
 
4.11 Eingabe 'Eingabesteller*in 11 der Online-Petition' vom 30.03.2019 

Es gibt einen Boxpark, der seinen Beitrag zur Klimaanpassung in der Stadt leistet und noch mehr leisten könnte. Die Stadt 
darf nicht den gleichen Fehler, wie beim Verkauf von Sozialwohnungen begehen und solche in Zukunft immer wichtiger wer-
denden strategischen Grundstücke verkaufen. 
Die Dichte der Bebauung muss angepasst werden. Den ca. 480 Wohnungen stehen ca. 200 neu geplante Wohnungen ge-
genüber. Dies wird massiven Einfluss auf die Entwicklung des Viertels haben. Weniger ist mehr. 
Die Chancen eines autofreien Quartiers darf man an dieser Stelle nicht liegen lassen. Die Anbindung ist optimal und das 
entsprechende Bewohnerpotential in Aachen vorhanden. Neue Stellplätze kreieren Anreize und damit auch mehr Verkehr. 
Das Kaldegelände bietet die einmalige Möglichkeit in der Innenstadt Arbeiten und Wohnen eng zu verzahnen. Dies führt zu 
soliden und lebendigen Stadtstrukturen. Das Kaldegelände erhalten und weiterentwickeln. 
 
4.12 Eingabe 'Eingabesteller*in 12 der Online-Petition' vom 31.03.2019 

Bezahlbarer Wohnraum, Erhalt der Sozialstruktur und des Soziallebens 
 
4.13 Eingabe 'Eingabesteller*in 13 der Online-Petition' vom 31.03.2019 

Erhalten des alten Baumbestands, der gewachsenen Sozialstruktur in diesem Viertel, Umbau unter Erhalt der vorhandenen 
Bausubstanz. 
 
4.14 Eingabe 'Eingabesteller*in 14 der Online-Petition' vom 31.03.2019 

Weil ich gerne Fahrrad fahren möchte, ich möchte bezahlbaren Wohnraum in Aachen und mehr Grünflächen. Ich wohne 
zwar nicht dort, aber hier ist eine sehr gute Gelegenheit in Aachen genau diesen Zielen näher zu kommen. 
 
4.15 Eingabe 'Eingabesteller*in 15 der Online-Petition' vom 04.04.2019 

Wir brauchen neue Innerstädtische Wohnkonzepte statt immer dieselbe Abhängigkeit von denselben Investoren 
 
4.16 Eingabe 'Eingabesteller*in 16 der Online-Petition' vom 05.04.2019 

Die Nachverdichtung muss maßvoll sein und darf keinen Druck auf die ansässige Bevölkerung ausüben. 
 
4.17 Eingabe 'Eingabesteller*in 17 der Online-Petition' vom 05.04.2019 

Erhaltung von Grünfläche in diesem Bereich, kein zusätzlicher Kindergarten, eher bezahlbare Wohnflächen schaffen, keine 
Aufstockung des Parkhauses 
 

4.18 Eingabe 'Eingabesteller*in 18 der Online-Petition' vom 05.04.2019 

Es muss endlich wieder bezahlbaren Wohnraum für hiesige Bürger geben. Und das nicht in Ghettos, sondern in annehmba-
ren, lebenswerten Vierteln. 
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4.19 Eingabe 'Eingabesteller*in 19 der Online-Petition' vom 06.04.2019 

Es muss endlich mal etwas für uns Aachener Bürger geschaffen werden, für jene, die nicht das Geld haben, in all die neu 
erbauten Eigentumswohnungen und >20 qm kalt Wohnungen zu ziehen. 
Ewig dieser Mammon. Mehr und mehr Immobilienhaie auch in dieser Stadt! 
 
4.20 Eingabe 'Eingabesteller*in 20 der Online-Petition' vom 06.04.2019 

Bitte Grünflächen erhalten.  
Es gibt dort bereits drei Kitas. 
 
 
4.21 Eingabe 'Eingabesteller*in 21 der Online-Petition' vom 07.04.2019 

Für die Integration von Betroffenen einer nachhaltigen Stadtentwicklung. 
 
4.22 Eingabe 'Eingabesteller*in 22 der Online-Petition' vom 07.04.2019 

Ich teile die Bedenken der Anwohner. Eine Lösung kann nur mit, nicht gegen sie gefunden werden.  
Die Qualität des Quartiers muss erhalten bleiben. Eine zu hohe Verdichtung zerstört die Aufenthalts- bzw. Lebensqualität im 
Quartier. 
 
4.23 Eingabe 'Eingabesteller*in 23 der Online-Petition' vom 08.04.2019 

Ich teile die Bedenken der Anwohner, die Stadt sollte Wohnprojekte mit Nachhaltigkeit bewerten. 
 
4.24 Eingabe 'Eingabesteller*in 24 der Online-Petition' vom 08.04.2019 

Weil die Natur Wildnis braucht, um sich entwickeln zu können. Das gilt vor allem für Vögel, die in Bodennähe brüten. Für die 
Fledermäuse hingegen ist ein guter Altbaumbestand erforderlich. 
 
4.25 Eingabe 'Eingabesteller*in 25 der Online-Petition' vom 08.04.2019 

Schutz wichtiger Biodiversitätshotspots. 
 
4.26 Eingabe 'Eingabesteller*in 26 der Online-Petition' vom 09.04.2019 

Erhaltung von Grünflächen in der Stadt Aachen. Ich finde eine weitere Bebauung/Versieglung höchst bedenklich für das 
Klima und die Menschen.  
Des Weiteren sollen die übriggebliebenen Lebensräume für Kleine Tiere z. b. Insekten erhalten bleiben. 
 
4.27 Eingabe 'Eingabesteller*in 27 der Online-Petition' vom 09.04.2019 

Wegen des Klimawandels brauchen Städte mehr Grünflächen und v.a. Baumbestand und Biotope als bisher, um Überhit-
zung zu vermeiden. 
 
4.28 Eingabe 'Eingabesteller*in 28 der Online-Petition' vom 09.04.2019 

Nachverdichtung maßvoll umsetzen und Sicherstellung des Baus preiswerten Wohnraums. 
 
4.29 Eingabe 'Eingabesteller*in 29 der Online-Petition' vom 10.04.2019 

Ökologie, soziale Gerechtigkeit, Bürgerbeteiligung stäken – konstruktiv miteinander für ein gutes Klima in Luft und Leben. 
 
4.30 Eingabe 'Eingabesteller*in 30 der Online-Petition' vom 10.04.2019 

Es ist wichtig kleine Oasen der Lebensqualität zu erhalten- ohne die können wir Menschen nicht leben! 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 4.1 – 4.30: 
Nachfolgend werden die in den genannten Ziffern vorgebrachten Stellungnahmen der Online-Petition nach inhaltlichen The-
men geordnet beantwortet: 
 
 
Städtebau: Erhalt der Lebensqualität im Quartier 
Hinsichtlich einer Wahrung der Lebensqualität im Quartier wird auf die Antwort zur Ziffer 1.10 (2.Abschnitt) verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Städtebau: Erhalt der Gebäude der ehemaligen Firma Kalde 
Der Anregung die Gebäude der ehemaligen Firma Kalde zu erhalten wird, wie unter Ziffer 1.2 dargestellt nicht gefolgt. Am 
Standort der ehemaligen Firma Kalde entsteht neuer Wohnraum mit gering emittierenden gewerblichen Nutzungen. Auf-
grund erforderlicher moderner Standards für diese Nutzungen, beispielsweise in Bezug auf die Bausubstanz, ist eine wei-
tere Nutzung des Gebäudebestands nicht möglich.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe nicht zu folgen. 
 
 
Städtebau: Soziale Durchmischung durch bezahlbaren Wohnraum / Quote des öffentlich geförderten Wohnraums 
Im Plangebiet erfolgt eine soziale Durchmischung durch für verschiedene Einkommensgruppen verfügbaren Wohnraum. 
Hinsichtlich des Aspekts des geplanten Wohnraumangebotes wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.9 verwiesen.  
Hinsichtlich des Aspekts der Quote des öffentlich geförderten Wohnungsbaus wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.11 
verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Städtebau: Maßvolle Bebauung des Innenblocks 
Der Bebauungsplan-Entwurf wurde ausgehend vom Siegerentwurf des Städtebaulichen Wettbewerbs entwickelt und seit 
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB in seiner städtebaulichen Dichte, gemessen an der Brut-
togeschossfläche und der maximal zulässigen Gebäudehöhen, reduziert. 
Hinsichtlich der maßvollen Nachverdichtung des Blockinnenbereichs wird auf die Antwort zur Ziffer 2.1 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
 
 
Städtebau: Keine Erweiterung des Parkhauses 
Die ursprünglich verfolgte Erweiterung des Parkhauses des Luisenhospitals wird mittlerweile nicht mehr verfolgt. 
Hinsichtlich der diesbezüglich nicht mehr verfolgten Planung wird auf die Antwort zur Ziffer 27.2 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
 
 
Städtebau: Bereits drei KiTas im Quartier 
Zur Deckung des Kinderbetreuungsbedarfs wird innerhalb des Plangebiets eine neue KiTa errichtet. Die Umgebung des 
Plangebiets weist eine innerstädtisch-typisch hohe Anzahl an Versorgungseinrichtungen auf. Der Bedarf an Betreuungsplät-
zen ist in diesem Teil der Stadt so groß, dass durch die Errichtung einer weiteren Kita kein Überangebot entsteht. 
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe nicht zu folgen. 
 
 
Ökologie / Nachhaltigkeit: Erhalt des Baumbestands 
Der Baumerhalt stellt einen bedeutenden Bestandteil der Freianlagenplanung dar, wenngleich es nicht möglich ist alle Be-
standsbäume aufgrund der Nachverdichtung des Blockinnenbereichs zu erhalten. Es sind entsprechende Ausgleichs-Baum-
pflanzungen im Plangebiet vorgesehen. 
Hinsichtlich des Baumerhalts im Plangebiet wird auf die Antwort zur Ziffer 1.12 verwiesen.  
Hinsichtlich der Qualität der Ausgleichs-Baumpflanzungen wird auf die Antwort zur Ziffer 1.15 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Ökologie / Nachhaltigkeit: Erhalt der Biodiversität 
Hinsichtlich des Artenschutzes erfolgen verschiedene Vermeidungs-, Verminderungs- und vorgezogene, so dass keine ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände im Sinn des Bundesnaturschutzgestzes eintreten. Diesbezüglich wird auf die Ant-
wort zur Ziffer 10.8 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe teilweise zu folgen. 
 
 
Ökologie / Nachhaltigkeit: Veränderung des mikroklimatischer Bedingungen 
Bezüglich der verschiedenen Maßnahmen, die zur Verbesserung des lokalen Klimas beitragen, wird auf die Antworten zu 
den Ziffern 1.16, 1.24 und 1.25 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Ökologie / Nachhaltigkeit: Nachhaltige Bau- und Wohnkonzepte 
Hinsichtlich der Anregung nachhaltige Bau- und Wohnkonzepte bei der Umsetzung des Planvorhabens einzubinden wird 
auf die Antwort zur Ziffer 1.21 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Verkehr: Zusätzliche Verkehrsbelastung der Anwohner*innen 
Das durch das Planvorhaben zusätzlich entstehende Verkehrsaufkommen wird aufgrund des nachhaltigen und zukunftsori-
entierten Mobilitätskonzepts, das einen autofreien Blockinnenbereich vorsieht, reduziert. Hinsichtlich der durch den Bebau-
ungsplan Nr. 993 entstehenden Verkehre wird auf die Ziffern 1.32  und 1.38 verwiesen. 
Hinsichtlich des autofreien Blockinnenbereichs wird auf die Antwort zur Ziffer 1.33 verwiesen. 
Die Gestaltung des zukunftsorientierten Mobilitätsangebotes für Anwohner*innen des Plangebiets wird unter Ziffer  1.36 
dargestellt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Verkehr: Lärmbelastung durch Baustellenverkehr 
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Eine zusätzliche Lärmbelastung der Anwohner*innen ist unvermeidbar, diese darf jedoch klar definierte Immissionsricht-
werte nicht übersteigen. Hinsichtlich der Lärmbelastung der Anwohner*innen durch den Baustellenverkehr wird auf die Ant-
wort zur Ziffer 1.31 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Verfahren: Einbindung der Bürger*innen in Planungsprozess 
Hinsichtlich der Anregung die Einbindung der Bürger*innen im Planungsprozess zu berücksichtigen bzw. zu die Einbindung 
zu stärken wird auf die Antworten zu den Ziffern 1.41 und 1.42 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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5. Eingabe 'Eingabesteller*in 1' vom 06.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 5: 
Bei den beschriebenen Maßnahmen handelte es sich nicht um Rodungen. Aufgrund von Sturmereignissen hat die Stadt 
Aachen im Sinne der Verkehrssicherung beschädigte Bäume entfernen lassen.  
Aufgrund des frühen Stadiums des Planungsprozesses kann im Zuge des Bebauungsplanverfahrens keine Aussage dar-
über getroffen werden, wie die zukünftige Baustellenplanung des Vorhabens im Detail aussehen wird, da dies Regelungsge-
genstand der Durchführungsplanung ist. Private PKW-Stellplätze der Anwohner dürfen durch die Baufirmen nicht in An-
spruch genommen werden. 
 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe teilweise zu folgen. 
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6. Eingabe 'Eingabesteller*in 2‘ vom 09.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 6: 
 
Stadtklimatische Bedeutung des Plangebiets und der Wahrung der (klimatischen) Qualität / Maßnahmen zur Stär-
kung der Grünstrukturen 
 
Bis zum Jahr 2030 wird für das Aachener Stadtgebiet eine flächendeckende Erwärmung um 0,5°C bis 0,6 °C prognostiziert. 
Damit liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplans künftig innerhalb der zur Mittags- und Abendzeit thermisch belasteten 
Bereiche (Stadt Aachen – Fachbereich Umwelt 2014).  
Dementsprechend stellt der Entwurf des Flächennutzungsplans (FNP) für das Plangebiet den ‚Schutzbereich Stadtklima‘ 
dar. Damit werden auf der Maßstabsebene des FNP Flächen abgegrenzt, die heute oder künftig – aufgrund der Auswirkun-
gen des Klimawandels – mehrfach belastete Siedlungsstrukturen sowie Quartiere mit ausgeprägten Hitzeinseln beinhalten, 
die eine Verbesserung des Lokal- und Bioklimas durch bauliche, gestalterische und technische Maßnahmen erfordern. 
Nachverdichtungsmaßnahmen über neue Bebauungspläne in diesen Bereichen sollten an klimatische Auflagen gebunden 
und damit klimaverträglich gestaltet werden. Dies könnten bspw. Dach- und Fassadenbegrünung, helle Dächer und Fassa-
den für die Reflexion des Sonnenlichts (Albedoeffekt), Verschattungsmaßnahmen, Angaben zum Grünvolumen etc. sein, 
um das weitere Aufheizen der städtischen Strukturen zu verlangsamen. Ziel ist die Minderung der Wärmebelastung tags-
über und nachts, für deren Erreichung der FNP in Anlage 6 folgende Maßnahmen definiert:  

 Steuerung des Versiegelungsgrades über die GRZ. 
 Begrünung von Straßenräumen und Plätzen bei Neuplanungen sowie Gestaltung der Verkehrsflächen mit Materia-

lien mit geringer Wärmespeicherfähigkeit 
 Klimaangepasste Bebauung hinsichtlich Ausrichtung, Stellung, Abstand und Höhen der Gebäude 
 Helle Gestaltung der Fassaden zur Verminderung solarer Absorption 

 
Dies berücksichtigend, enthält der Bebauungsplan die folgenden Maßgaben: 

 Festsetzungen zum Erhalt eines Teils des vorhandenen Baumbestands, 
 Maßgaben zur Neupflanzung von neuen Bäumen, Auswahl stadtklimaangepasster Baumarten  
 Festsetzungen zu Tiefgaragen- und Dachbegrünungen 
 Reduzierung des Versiegelungsgrades auf maximal 50,8 % 
 Hinsichtlich weiterer klimarelevanter Aspekte der Planung wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.25 verwiesen.  

 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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7. Eingabe 'Eingabesteller*in 2‘ vom 09.04.2019 

 
 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.7: 
Hinsichtlich klimarelevanter Aspekte der Planung wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.25 verwiesen. Demnach werden 
durch die Rücknahme der derzeitigen dunklen Flachdächer von Gewerbebauten zugunsten von Begrünungsmaßnahmen, 
Erhalt des Boxparks und hoher Anteile an Dachbegrünung, Maßnahmen umgesetzt, die stadtklimatische Aufheizung des 
Blocks verringern.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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8. Eingabe 'Eingabesteller*in 2‘ vom 09.04.2019 

  

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.8: 
Die Untersuchung auf der Ebene des Flächennutzungsplans erfolgte unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Aufstel-
lung vorhandenen Siedlungsstrukturen. Aus den Ergebnissen wurden Handlungsempfehlungen für die künftige Siedlungs-
entwicklung abgeleitet, die im Rahmen er Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 993 – aber auch bei der Entwicklung anderer 
Vorhaben im Stadtgebiet – berücksichtigt werden und wurden. Eine Wiederholung der Untersuchung ist insofern unmittelbar 
nicht erforderlich. Hinsichtlich der Berücksichtigung der Belange des Klimas bei der Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 993 wird auf die lfd. Nr. 1.25 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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9. Eingabe 'Eingabesteller*in 2‘ vom 09.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.9: 
Hinsichtlich der Berücksichtigung der Belange des Klimas bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 993 wird auf die lfd. 
Nr. 1.25 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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10. Eingabe 'Eingabesteller*in 2‘ vom 12.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.10: 
 
10.1 Mobilität und Stellplätze, Hol-/Bringverkehr KiTa 

Hinsichtlich der Mobilität werden die Hinweise, neue Infrastrukturen zu schaffen in der Planung aufgegriffen. Dementspre-
chend wurde für das Vorhaben ein Mobilitätskonzept entwickelt. Dieses sieht zahlreiche Maßnahmen zur Etablierung mo-
derner und umweltfreundlicher Mobilität vor. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan sichert diese Maßnahmen mit seinen 
Festsetzungen. Auf eine in der Einwendung genannte Erweiterung des Parkhauses des Luisenhospitals in das Plangebiet 
hinein wurde zwischenzeitlich verzichtet. Zudem wurde das Angebot an Stellplätzen für den motorisierten Individualverkehrs 
infolge des Mobilitätskonzeptes minimiert. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans wird das Mobilitäts-
konzept transparent zur Einsicht bereitgestellt. Die weiteren allgemeineren Hinweise zur Verkehrspolitik wie beispielswese 
die Anwendung des CostTool der Uni Kassel werden zur Kenntnis genommen. Das in der Einwendung genannte Verkehrs-
gutachten für den Bau des Luisenhospitals ist bekannt. Für das Vorhaben wurde ein aktuelles Verkehrsgutachten erstellt, 
das alle relevanten Knotenpunkte im Umfeld des Plangebiets betrachtet. Dieses wird im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
des Bebauungsplans einsehbar sein. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
10.2 Leerstand von Wohnungen 

Gleichwohl in Aachen ein gewisser Leerstand im Wohnungsbestand zu verzeichnen ist, ist eine erhebliche Nachfrage nach 
Wohnraum in unterschiedlichsten Segmenten gegeben. Ausbaupotenziale im Bestand sind nicht allein geeignet, die Nach-
fragen zu decken. Auch besteht nicht in allen Bereichen mit Leerstand die Möglichkeit, eine Renovierung oder Aktivierung 
zu beschleunigen. Der in Aachen bestehende Bedarf an Wohnraum muss insoweit auch durch die Errichtung neuere Woh-
nungen gedeckt werden. Hierzu sind vorrangig Standorte, die eine flächensparende Nachverdichtung und Innenentwicklung 
ermöglichen sinnvoll.  Dieses ist im Plangebiet mit einer Nachverdichtung im Bestand gewährleistet. Insoweit spielen die in 
der Einwendung genannten Aspekte wie beispielweise Leerstand, kleinteilige Ergänzungen, Dachgeschossausbau, Konver-
sionsflächen, Schrumpfung im benachbarten Ausland in der Planung eine Rolle, können jedoch nicht die Nachfrage nach 
innerstädtischem Wohnen voll abdecken. Teilweise sind zudem die in der Einwendung als Entwicklungspotenziale bezeich-
neten Flächen wie beispielsweise das im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche bzw. Wald dargestellte Camp 
Hitfeld, nicht für Wohnnutzungen geeignet. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
10.3 Städtebauliche Architekturqualität 

Der Anregung, die Qualitäten des architektonischen Entwurfs im Bebauungsplan zu sichern, wird gefolgt. Hierzu werden im 
Bebauungsplan mit dem Maß und Ausdehnung der Baukörper, der Festsetzung der maximalen Höhen anhand umgebender 
Traufhöhen sowie der Begrünung, entsprechende Rahmenbedingungen festgeschrieben. Zudem wird der Vorhabenträger 
vertraglich dazu verpflichtet, das Vorhaben in entsprechender Form und Qualität umzusetzen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
 
10.4 Höchstens zwei oberirdische Etagen angemessen 

Hinsichtlich der Festsetzung einer maximal zweigeschossigen Bebauung im Plangebiet wird auf die Antwort zur Ziffer 1.1 
verweisen. Demnach wird dieser Anregung aus den dargestellten Gründen nicht gefolgt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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10.5 Kaldeareal ist stadtbildprägend und muss erhalten bleiben 

Eine stadtbildprägende Funktion des Kaldeareals im Blockinnenbereich wird seitens der Stadt Aachen nicht gesehen. Aus 
diesem Grund sowie aufgrund der in Ziffer 1.2 genannten Aspekte wird der Anregung nicht gefolgt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
10.6 Erhalt Kaldegelände, Festsetzung eines urbanen Gebiets (MU) 

Auch ohne das Kaldegelände können in untergeordnetem Maße gewerbliche Nutzungen im Sinne einer gewissen Nut-
zungsmischung im Plangebiet angesiedelt werden. Allerdings soll im Blockinnenbereich eine Wohnruhe im Sinne eines All-
gemeinen Wohngebiets gesichert werden. Darüber hinaus befinden sich in der Umgebung – insbesondere in der Südstraße 
– zahlreiche leerstehende gewerbliche Flächen. Dementsprechend soll das urbane und qualitätvolle Wohnen die gewerbli-
chen Nutzungen im Innenbereich deutlich überwiegen. Außerhalb des Bunkers wird auf die Integration von Gewerbebetrie-
ben, Geschäfts- und Bürogebäuden oder kulturellen Einrichtungen in größeren Maßstab insoweit verzichtet. Dem künftigen 
Wohnen wird der Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebiets zugebilligt. Aus diesem Grund sowie aufgrund der in 
Ziffer 1.2 genannten Aspekte wird der Anregung, die Firma Kalde zu erhalten und ein Urbanes Wohngebiet festzusetzen, 
nicht gefolgt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 
10.7 Klimawandel, Checkliste ESKAPE, Erhalt Boxpark 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wurde durch die Stadt Aachen eine Checkliste für eine klimaangepasste Bau-
leitplanung in Aachen entwickelt. Die Checkliste wird im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens angewendet und im 
Rahmen der Ermittlung der Auswirkungen des Planvorhaben auf die Um-welt gemäß § 1 (6) Nr. 7 betrachtet. Die Ergeb-
nisse wurden im vorliegenden Bebauungsplanentwurf berücksichtigt, in der Begründung entsprechend dargestellt und kön-
nen im Rahmen der Offenlagen von der Öffentlichkeit eingesehen werden. Der Anregung, den in städtischem Eigentum be-
findlichen Boxpark zu erhalten und nicht zu verkaufen, wird gefolgt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
 
10.8 Biodiversität 

Für das Plangebiet wurde eine Artenschutzuntersuchung durchgeführt. Im Plangebiet wurden ausschließlich sogenannte 
„Allerweltsvogelarten“, wie Amsel, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Rotkehlchen, Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Blau- und Kohl-
meise festgestellt. In den abzureißenden Gebäuden nistet mindestens ein Paar Haurotschwänze. Planungsrelevante Brut-
vogelarten gemäß LANUV wurden nicht nachgewiesen. Zudem wurden im Plangebiet Zwergfledermäuse im Bereich des 
Bunkers, der Gebäude der alten Fabrik Kalde und an einem Gebäude am Boxgraben vorgefunden.   
Zur Verhinderung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände i. S. des § 44 (1) BNatSchG sowie zur Berück-
sichtigung der Belange der Biodiversität sind gemäß Gutachten zur artenschutzrechtlichen Prüfung (Büro Kreutz 2020) die 
verschiedene Vermeidungs-, Verminderungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig, so dass die Biodiversi-
tät im Blockinnenbereich gesichert werden kann. Unter Einhaltung der Maßnahmen werden durch die Umsetzung des Vor-
habens keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände i. S. des § 44 (1) BNatSchG eintreten. Das Artenschutzgutachten 
wird im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans einsehbar sein. Hinsichtlich des Baumerhalts wird auf die 
diesbezügliche Antwort zur Ziffer 1.12 verwiesen. Der Erhalt des Boxparks als Rückzugsraum für Tier- und Pflanzenwelt 
wird im Bebauungsplan abschließend gesichert. Maßnahmen zur baulichen Absicherung des Gehölzbestandes im Boxpark 
werden im Rahmen der Bauausführung getroffen und sind nicht Regelungsgegenstand des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans. In der Summe der genannten Belange berücksichtigt der Vorhabenbezogene Bebauungsplans die Belange er 
Biodiversität sowie der Klimaanpassung und vereint die gewichtigen Belange der Schaffung von dringend benötigtem 
Wohnraum in flächensparender Bauweise mit den Belangen des Umweltschutzes. 
 
Abwägungsvorschlag 
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Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

10.9 Steigende Luftbelastung am Boxgraben aufgrund Fahrverbot wegen Luftreinhalteplan 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Lufthygienegutachten erstellt. Die Gutachtenergebnisse werden im 
Rahmen des weiteren Planungsprozesses berücksichtigt und können im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingesehen 
werden. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass sich nur geringe Zusatzbelastungen bei den relevanten Schadstof-
fen ergeben und die relevanten Grenzwerte deutlich eingehalten werden. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass 
das Gebiet annähernd autofrei geplant ist. Überdies sorgen umfangreiche grünordnerische Maßnahmen wie die Sicherung 
des Boxparks, neue Baumpflanzungen sowie umfangreiche Dachbegrünung für eine Filterung der Luft. Zusätzliche Belas-
tung durch Hol-/Bringverkehre sind zur Kita sind nicht zu erwarten, da diese gesondert in der Planung berücksichtigt wer-
den, so dass diese nicht in den Freiräumen fahren dürfen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
10.10 Überschwemmungen im Bereich Boxgraben, Bereich ist stark gefährdet und soll versiegelt werden  

Der Belang des Schutzes vor Starkregenereignissen wird in der Planung berücksichtigt. Das Plangebiet wird zukünftig im 
Mischwasserentwässerungssystem entwässert und an einen bestehenden Mischwasserkanal in der Südstraße angeschlos-
sen. In einem Konzept zur Regenwasserentwässerung (Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH 2019) wurde nachgewie-
sen, dass der Oberflächenabfluss aus dem Gebiet im Istzustand höher ist als im geplanten Zustand. Dabei wurden im Plan-
zustand die auch in Zukunft erhaltenen Grünflächen sowie die vorgesehenen Dach- und Tiefgaragenbegrünungen berück-
sichtigt, die einen Teil des Niederschlags zumindest zwischenspeichern können. Der Versiegelungsgrad des Plangebiets 
wurde zudem auf ein möglichst geringes Maß reduziert. Insoweit wird der Anregung, Retentionsräume für Regenwasser zu 
berücksichtigen teilweise gefolgt. Ergänzend wird auf die Antwort zur Eingabe Ziffer 1.19 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
 
10.11 Blockinnenbereich Potenzial für nachhaltige Entwicklung 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan nutzt die Potenziale auf eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Zu dieser gehört 
neben den Belangen der Biodiversität, des Klimaschutzes- und der Klimaanpassung auch der damit durchaus einherge-
hende Belang einer flächensparenden Innenentwicklung und der möglichst effizienten Vermeidung von Neubauflächen „auf 
der grünen“ Wiese mit weitaus höheren Eingriffen in den Naturhaushalt. Insoweit vereint die Planung mit ihren getroffenen 
grünordnerischen und baulichen Festsetzungen die Belange einer nachhaltigen Innenentwicklung unter Berücksichtigung 
stadtklimatischer sowie ökologischer Belange.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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11. Eingabe 'Eingabesteller*in 2‘ vom 12.04.2019 

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.11: 
Hinsichtlich der Forderung, Partizipationsverfahren mit direkter Beteiligung der Anwohner durchzuführen wird auf die Ant-
worten zu Ziffer 1.41 sowie 1.42 verwiesen. Demnach fand bereits eine weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus 
gehende Beteiligung der Anwohner statt. Überdies ist vorgesehen, nach dem Offenlagebeschluss beziehungsweise mit Be-
ginn der Offenlage eine weitere Informationsveranstaltung für die Bürger durchzuführen. 
 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen.  
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12. Eingabe 'Eingabesteller*in 3‘ vom 12.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.12: 
 
12.1 Verweis auf die Argumente der Bürgerinitiative 

Der Verweis und die Bekräftigung der umfangreichen Stellungnahme der Bürgerinitiative zu den Themenfeldern Verkehr, 
Schall, Hol-/Bringverkehr KiTA, Artenschutz, Parkhauserweiterung, Beteiligung, kein hochpreisiges Wohnen, Erhalt Lebens-
qualität u.a. wird zur Kenntnis genommen. Hierzu wird auf die diesbezüglichen Antworten zu den Stellungnahmen Ziffer 2 
und 3 verwiesen 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
12.2 Verkehrsbelastung 

Das Plangebiet wird annähernd autofrei gestaltet. Auch die Hol-/Bringverkehre der geplanten KiTA werden nicht über die 
Freiflächen des Plangebiets geführt. Eltern, die Ihre Kinder mit dem Auto bringen parken in der Tiefgarage. Von hieraus lau-
fen die Kinder zu Fuß zum Kita-Eingang. Auto-Stellplätze sind grundsätzlich in der Tiefgarage unterzubringen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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12.3 Bürgerbeteiligung 

Hinsichtlich der Forderung, Bürgerbeteiligung auf „Augenhöhe“ und mit direkter Beteiligung der Anwohner durchzuführen 
wird auf die Antworten zu Ziffer 1.41 sowie 1.42 verwiesen. Demnach fand bereits eine weit über die gesetzlichen Anforde-
rungen hinaus gehende Beteiligung der Anwohner statt. Überdies ist vorgesehen, nach dem Offenlagebeschluss bezie-
hungsweise mit Beginn der Offenlage eine weitere Informationsveranstaltung für die Bürger durchzuführen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
 
12.4 Wohnraum im hochpreisigen Segment 

Der Bebauungsplan bereitet die Entwicklung eines vielfältigen Wohnungsmix für unterschiedliche Nachfragen vor. Entspre-
chend der Einleitung des Planverfahrens ist dabei im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens ein Anteil von 30 % öffent-
lich geförderten Wohnungsbaus zu berücksichtigen. Derzeit wird verfolgt, 36% der geplanten Wohnfläche als geförderten 
Wohnungsbau zu schaffen. Die Planung geht damit über die städtischen Anforderungen hinaus. 
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13. Eingabe 'Eingabesteller*in 4‘ vom 10.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.13: 
Mittlerweile sind verschiedene Anregungen der Anwohner in das Konzept aufgenommen worden. Insbesondere wurde auf 
die kritisierte großflächige Erweiterung der Hochgarage des Luisenhospitals in den Block hinein verzichtet. Die Planung wird 
im Rahmen der öffentlichen Auslegung einschließlich aller Gutachten zur Einsicht ausgelegt. Hierin können die Veränderun-
gen gegenüber dem Stand der frühzeitigen Beteiligung nachvollzogen werden. Hinsichtlich der Forderung einer „mündigen“ 
Bürgerbeteiligung wird auf die Antworten zu Ziffer 1.41 sowie 1.42 verwiesen. Demnach fand bereits eine weit über die ge-
setzlichen Anforderungen hinaus gehende Beteiligung der Anwohner statt. Überdies ist vorgesehen, nach dem Offenlagebe-
schluss beziehungsweise mit Beginn der Offenlage eine weitere Informationsveranstaltung für die Bürger durchzuführen. 
Die grundsätzlich ablehnende Haltung zum Vorhaben wird nicht geteilt, da im Lauf des Planungsprozesses in hohem Maße 
öffentliche Belange des Gemeinwohls eingeflossen sind. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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14. Eingabe 'Eingabesteller*in 5' vom 12.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.14: 
Der Anregung, auf eine Bebauung zu verzichten wird aus den unter Ziffer 1.1 genannten Gründen nicht gefolgt. Hinsichtlich 
der Sicherung der Luftqualität wird auf die diesbezügliche Antwort zu Ziffer 1.29 verwiesen. Der Anregung, bei einer unver-
meidlichen Bebauung das Ausmaß der Bebauung zu begrenzen und Ausgleich vor Ort bspw. durch Anpflanzung von Bäu-
men zu schaffen, wird sinngemäß gefolgt. Dementsprechend werden begrünte Freiräume geschaffen und das Plangebiet 
bezogen auf die Freiflächen autofrei gestaltet. Überdies wird der im Plangebiet liegende Boxpark dauerhaft als naturnahe 
Parkfläche gesichert.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
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15. Eingabe 'Eingabesteller*in 5' vom 12.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.15: 
Damit die Oberkante der in der Einwendung genannten Mauer nicht überschritten wird, springt das geplante Gebäude an 
der Stelle zwei Geschosse zurück, so dass der Anregung gefolgt wird (siehe nachfolgende Abbildung) 
 

 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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16. Eingabe 'Eingabesteller*in 5' vom 12.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.16: 
Hinsichtlich der Beachtung der Belange des Artenschutzes und der Biodiversität wird auf die diesbezügliche Antwort unter 
Ziffer 10.8 verwiesen. Demnach wurde eine Artenschutzuntersuchung durchgeführt. Mit geeigneten Maßnahmen zur Siche-
rung von Lebensräumen für Tiere wie beispielsweise dem Erhalt einzelner Grünstrukturen sowie dem Erhalt des Boxparks 
sowie der Neupflanzung von Bäumen, werden die artenschutzrechtlichen Belange in der Planung berücksichtigt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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17. Eingabe 'Eingabesteller*in 6' vom 02.04.2019 

 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.17: 
Zu den Aachener Quellen wurde eine gutachterliche Untersuchung hinsichtlich einer Beeinträchtigung durch das Vorhaben 
durchgeführt (Ingenieurbüros Heitfeld-Schetelig GmbH (2019). Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass insgesamt 
keine vorhabensbedingten Auswirkungen auf die Quellzüge zu erwarten sind. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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18. Eingabe 'Eingabesteller*in 6' vom 02.04.2019 

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.18: 
Hinsichtlich der Bebauung an der Grenze zum Grundstück Boxgraben Nr. 75 wird auf die Antwort zur Stellungnahme 15 
verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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19. Eingabe 'Eingabesteller*in 6' vom 02.04.2019 

 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.19: 
Der Boxpark wird innerhalb des Plangebiets erhalten und dauerhaft als naturnaher Park gesichert. Dabei wird eine Zugäng-
lichkeit des Parks für die Anwohner geschaffen und somit der Park im Unterschied zum Bestand für die Anwohner geöffnet. 
Dies ermöglicht es, den Park besser wahrnehmen und nutzen zu können als vorher. Insbesondere ist hervorzuheben, dass 
der Park an die autofreien Freiräume des Vorhabens angeschlossen ist und eine Attraktive Verbindung vom geplanten Kas-
tanienhof in den Park gewährleistet wird. In der Summe der Belange wird aus planerischer Sicht mit der Vernetzung des 
Boxparks mit den grünordnerisch gestalteten Freiräumen im Plangebiet ein Mehrwert für die Lebensqualität geschaffen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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20. Eingabe 'Eingabesteller*in 6' vom 02.04.2019 

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.20 
Zu den Aachener Quellen wurde eine gutachterliche Untersuchung hinsichtlich einer Beeinträchtigung durch das Vorhaben 
durchgeführt (Ingenieurbüros Heitfeld-Schetelig GmbH (2019). Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass insgesamt 
keine vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Quellzüge zu erwarten sind. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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21. Eingabe 'Eingabesteller*in 7' vom 09.04.2019 

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.21 
 Hinsichtlich des Verzichts auf die Umsetzung einer nur zweigeschossigen Bebauung wird auf die diesbezügliche Antwort zu 
Ziffer 1.1 verwiesen. Ein weiterer Kindergarten im Block wird nicht zu erheblichen Verkehrsproblemen führen. Das Plange-
biet wird annähernd autofrei gestaltet. Auch die Hol-/Bringverkehre der geplanten KiTA werden nicht über die Freiflächen 
des Plangebiets geführt. Eltern, die Ihre Kinder mit dem Auto bringen parken hierzu kurzzeitig im der Parkgarage. Von hie-
raus laufen die Eltern und Kinder zu Fuß zum Kita-Eingang. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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22. Eingabe 'Eingabesteller*in 8' vom 12.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.22 
 
Die allgemeinen Hinweise zu künftigen Bewohnerstruktur im Blockinnenbereich werden zur Kenntnis genommen. Die Pla-
nung berücksichtigt die Belange auch junger Menschen, da das Vorhaben Wohnraum und Arbeitsmöglichkeiten für unter-
schiedliche Zielgruppen anbietet. Dabei werden die in der Einwendung genannten Belange wie bspw. Homeoffice und um-
weltfreundliche Mobilität berücksichtigt. Gerade die Entwicklung des Wohngebiets als Gebiet für Urbanes Wohnen berück-
sichtigt die Nutzung der Vorhandenen Infrastruktur und des ÖPNV-Angebots. Mit der Innenentwicklung und Nachverdich-
tung wird überdies sparsam und schonend mit Grund und Boden umgegangen. Durch die Nutzung der Verkehrs- und Ka-
nal-Infrastruktur sowie der deutlichen Reduzierung der Stellplätze nach Stellplatznachweis werden Ressourcen geschont. 
Es ist die Entwicklung eines autofreien Blockinnenbereichs innerhalb des Plangebiets vorgesehen. Die Kfz werden aus dem 
Quartier herausgehalten und notwendige Stellplätze in Tiefgaragen untergebracht. Zudem sind zahlreiche Angebote der 
alternativen Mobilität wie Carsharing, Pedelecstationen, Budgets für Job-Tickets und Mietertickets, Stationen für Lastenfahr-
räder (eBikes) für die Quartiersnutzung (Sharing-Modell) geplant. Bezüglich der geplanten oberirdischen Erweiterung des 
Parkhauses Luisenhospital wird auf die Antwort zur Ziffer 1.35 verwiesen. Demnach wird auf die ursprünglich geplante Er-
weiterung Hochgarage verzichtet. Eine weitere Reduzierung des Bauvolumens durch eine Rücknahme der Geschossigkeit 
wird nicht gefolgt. Es wird auf die diesbezügliche Antwort zur Ziffer 1.1 verwiesen. Eine zusätzliche oder unzumutbare Ver-
schattung erfolgt durch die Planung dabei nicht.  Hinsichtlich der durch das Bauvorhaben entstehenden Verschattungsef-
fekte wird auf die Antwort zur Ziffer 1.6 verwiesen. Hinsichtlich des Aspekts zum Baumerhalt wird auf die Antwort zur Stel-
lungnahme 1.12 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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23. Eingabe 'Eingabesteller*in 9' vom 08.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.23 
Dem Verzicht einer viergeschossigen Bauweise und auf eine maßgebliche Reduzierung der Gebäudehöhen wird nicht ge-
folgt. Hierzu wird auf die Antwort zu Ziffer 1.1 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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24. Eingabe 'Eingabesteller*in 9' vom 10.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.24 
Bezüglich der geplanten oberirdischen Erweiterung des Parkhauses Luisenhospital wird auf die Antwort zur Ziffer 1.35 ver-
wiesen. Demnach wird auf die ursprünglich geplante Erweiterung der Hochgarage verzichtet. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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25. Eingabe 'Eingabesteller*in 9' vom 10.04.2019 

 
 
  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 993  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Südstraße / Mariabrunnstraße -  Fassung: 06.10.2022 
 
 

71 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.25 
Bezüglich einer möglichen Beeinträchtigung der Auenlandschaft Pau und Ponell wird auf die Antwort zur Ziffer 1.17 verwie-
sen. Gegenüber dem Planungsstand der frühzeitigen Beteiligung wurde die Anzahl der Wohneinheiten bereits auf ca. 166 
reduziert. Durch die Umsetzung der Planung erhöht sich der Versiegelungsgrad nur geringfügig von 44 % im derzeitigen 
Zustand auf 50,8 % bei Umsetzung der Planung, sodass hieraus keine gravierende Erhöhung des Überschwemmungsrisi-
kos resultiert. Hinsichtlich des konzeptuellen Umgangs bzw. der Nutzung von Niederschlagswasser wird auf die Antwort zur 
Ziffer 1.19 verwiesen.  
Die Stadt Aachen verfolgt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 993 das Ziel dringend benötigten Wohnraum innerhalb 
des Stadtgebietes zur Verfügung zu stellen, wobei gewinnorientierte Absichten des Investors wie grundsätzliche Wertsteige-
rungen von Immobilien durch Spekulationen, mehrfachen Verkäufen o.ä. nicht Regelungsbestand des Bauleitverfahrens 
sind. Der im Plangebiet entstehende Wohnraum wird nach Fertigstellung veräußert, davon werden gemessen an der Wohn-
fläche 36% öffentlich gefördert. Demnach richtet sich der entstehende Wohnraum an verschiedene sozio-ökonomische 
Gruppen ( Studierende, Rentner*innen, Familien, etc.), sodass soziale Belange berücksichtigt werden.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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26. Eingabe 'Eingabesteller*in 10' vom 09.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.26 
 
26.1 Städtebau: Begrenzung der Gebäudehöhen auf 13 m über Bestandsgelände 

Bezüglich der Begrenzung der Gebäudehöhen unter Berücksichtigung des Geländeverlaufs und der Höhengestaltung der 
Bestands-Bebauung wird auf die Antwort zur Ziffer 2.1 verwiesen. Bei der Höhengestaltung des Bebauungsplanes 993 wur-
den die Höhen der umliegenden Blockrandbebauung sowie des Parkhauses Luisenhospital als Orientierungswerte herange-
zogen. Die geforderte maximale Gebäudehöhe von 13 m über Oberkante des Bestands-Geländes wird durch die Planung 
weitestgehend eingehalten, nur die Höhe des Gebäudes Werkhof ist an die Höhenentwicklung des angrenzenden Parkhau-
ses des Luisenhospitals angelehnt. Zudem dürfen untergeordnete und betriebsnotwendige technische Aufbauten für Kühl- 
und Lüftungsanlagen etc. die max. zulässigen Gebäudehöhe um bis zu 1,5 Metern überschreiten. Aufzugmaschinenhäuser 
und Treppenhäuser dürfen die maximale Gebäudehöhe punktuell um bis zu maximal 3,00 m überschreiten. Ausnahmen 
hiervon können für den im Osten des Plangebiets gelegenen Bunker zugelassen werden. Hier darf die Überschreitung des 
Hauptgebäudes durch die vorgenannten Anlagen aufgrund der besonderen Konstruktionsanfordernisse des Bunkers bis zu 
einer Höhe von maximal 3,50 m erfolgen.   
Der Forderung die Höhengestaltung der Neubau-Gebäude max. 3 m unterhalb der nächstgelegenen Traufhöhe der Block-
randbebauung zu beschränken, wird nicht nachgekommen. Da sich die geplanten Gebäudehöhen auf 191 m – 193 m m ü. 
NHN (inklusive Brüstungen bzw. Absturzsicherungen) über Oberkante des Bestands-Geländes belaufen, werden die Trauf-
höhen der angrenzenden Blockrandbebauung zwischen 184,93 und 197,55 m ü. NHN nicht überschritten. Im Bereich des 
Bunkers erreichen die Gebäudehöhen bis zu rund 195 m ü. NHN, so dass dort die vorhandenen Traufkanten dem Bestand 
überschritten werden. Dies ist jedoch erforderlich, um den Bunker unter Einhaltung denkmalpflegerischer Erfordernisse ei-
ner neuen Nutzung zuführen zu können. Die geplante Aufstockung ist städtebaulich verträglich, da sich gegen über dem 
Bestand zurückstaffelt.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 
26.2 Städtebau: Begrenzung der GRZ 

Die GRZ 1 (Versiegelung des Plangebietes durch Hochbauten), wie sie im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung bekannt gegeben wurde ist bereits nach Änderung des Städtebaulichen Entwurfes reduziert worden und beträgt nun-
mehr etwa 0,35. Entsprechend dem Maß der baulichen Nutzung als Allgemeines Wohngebiet (WA) wird ein Orientierungs-
wert von 0,4 gemäß § 19 BauNVO im Bebauungsplan bzw. in den Textlichen Festsetzungen gesichert. Überschreitungen 
dieses Orientierungswertes sind in geringem Maß zulässig, wie Sie im weiteren Verfahren beispielsweise durch Anpassun-
gen von Feuerwehraufstellflächen noch entstehen können.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
26.3 Verkehr / Ökologie: Mobilitätskonzept / Festsetzung von Klimaschutz-Maßnahmen 

Hinsichtlich des Mobilitätskonzeptes wird auf die Antwort zur Ziffer 1.36 verwiesen. Maßnahmen zur Reduzierung lokaler 
und globaler Klimaschutz-relevanter Belange können der Antwort zur Ziffer 1.25 entnommen werden. Im Bebauungsplan 
993 werden konkrete Vorgaben zum Klimaschutz in Form von u.a. Maßgaben zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 
und deren Erhalt sowie zur Dach- und Tiefgaragenbegrünung textlich und zeichnerisch gesichert. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
26.4 Städtebau: Qualität der städtebaulichen Entwicklung 

Hinsichtlich der Forderung einer qualitativ hochwertigen städtebaulichen Entwicklung wird auf die Antwort zur Ziffer 1.1 ver-
wiesen.  
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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27. Eingabe 'Eingabesteller*in 11' vom 12.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.27 
 
27.1 Ökologie: Bebauung wertvoller Naturflächen 

Hinsichtlich der Ablehnung einer Bebauung der wertvollen Naturfläche wird auf die Antwort zur Ziffer 1.12 verwiesen.   
Die Belange des Artenschutzes werden nach Maßgabe des §1 (6) Nr. 7 bei der Planung berücksichtigt, hierzu wird auf die 
Antworten zu den Ziffern 10.8, 1.12 und 1.25 verwiesen. Bezüglich einer Reduzierung des Flächenverbrauchs wird auf die 
Antwort zur Ziffer 1.1 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
27.2 Städtebau: Parkhauserweiterung des Luisenhospitals 

Die ursprünglich geplante, großflächige Erweiterung des Luisenhospital-Parkhauses wurde mittlerweile verworfen. Auf eine 
Tiefgarage im Blockinneren kann nicht verzichtet werden, sie ist Bestandteil des Mobilitätskonzeptes, dass ein autofreies 
Quartier für den Bebauungsplan Nr. 993 vorsieht. Da im Rahmen des Mobilitätskonzepts vielfältige Angebote zu alternativer 
Mobilität gemacht werden, ist es möglich, die Tiefgarage vergleichsweise klein zu halten. Diesbezüglich wird auf die Antwort 
zur Ziffer 1.28 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
27.3 Städtebau: Wohnraumangebot 

Als Teil der gesamtstädtischen Zielkonzeption „Masterplan Aachen2030“ wird für das Handlungsfeld Wohnen deutlich for-
muliert Wohnraumangebote für Studierende zukünftig zu entwickeln bzw. zu erneuern. Das Ziel dieses informellen Pla-
nungsinstrumentes, welches gemäß § 1 (6) Nr. 11 BauGB im Sinne der gemeindlichen Selbstbindung als städtebauliche 
Entwicklungskonzeption wird in der Bauleitplanung berücksichtigt. Die Preisgestaltung stellt keinen Regelungsbestand des 
Bauleitverfahrens dar. Eine Darstellung des geplanten Wohnraumangebotes ist der Antwort zur Ziffer 1.9 zu entnehmen. 
Hinsichtlich einer Nutzung von leerstehendem Wohnraum wird auf die Antwort zur Ziffer 10.2 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 
27.4 Städtebau: Erhalt Kalde-Areal 

Hinsichtlich des Erhalts des Kalde-Areals und einer Aufstockung der bestehenden Gebäude wird auf die Antwort zur Ziffer 
1.2 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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28. Eingabe 'Eingabesteller*in 12' vom 09.04.2019 

 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 993  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Südstraße / Mariabrunnstraße -  Fassung: 06.10.2022 
 
 

79 
 

 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.28 
 
28.1 Städtebau: Vorschläge zu Gebäudehöhen 

Die vorgeschlagenen maximal zulässigen Gebäudehöhen werden – je nach Baukörper – von der Planung weitestgehend 
eingehalten. Das Gebäude 2 des Werkhofes überschreitet die vorgeschlagene Gebäudehöhe, da hier jedoch die Höhe der 
Betonwand der Hochgarage aufgegriffen wird, fügt sich dieses Gebäude in das städtebauliche Bild der direkten Umgebung 
ein, so dass hier kein weiterer Handlungsbedarf ersichtlich ist. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 
28.2 Städtebau: Höhenversatz des KiTa-Gebäudes 

Der vorgeschlagenen Anpassung der Höhe des KiTa-Gebäudes wird nicht gefolgt. Die Bedenken, dass das Gebäude höher 
wird als die Giebelwand der bestehenden Hochgarage werden nicht geteilt, da die Höhe der Außenwand der Hochgarage 
195,72 m beträgt. Damit bleibt das Kita-Gebäude deutlich unter der Höhe der bestehenden Hochgarage. Ein Höhenversatz 
ist nach dem Wettbewerbsergebnis und dem architektonischen Konzept, das innerhalb des Kita-Gebäudes Wohnen und 
soziale Einrichtungen vereint, nicht vorgesehen, so dass dieser Anregung nicht nachgekommen wird. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 
28.3 Städtebau: Rückbau der Hochgarage Luisenhospital 

Der Anregung, das bestehende Parkhaus zurückzubauen wird nicht gefolgt, da dieses für den Betrieb des Luisenhospitals 
erforderlich ist. Von der ursprünglich verfolgten Planung das Parkhaus zu erweitern, wird hingegen abgesehen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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29. Eingabe 'Eingabesteller*in 13' vom 08.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.29 
Die Anforderungen an Platzbedarf und Bewegungsflächen für Rettungswege sowie Pflegekräfte werden bei der Äußeren 
Erschließung des Plangebietes sowie der Inneren Erschließung innerhalb der Gebäude gemäß der zum Zeitpunkt der An-
tragstellung geltenden Bauordnung bei der Bauausführung berücksichtigt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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30. Eingabe 'Eingabesteller*in 14' vom 25.03.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.30 
Die Ausführungen zum Erhalt des Boxparks werden zur Kenntnis genommen. Bezüglich der erforderlichen Baumfällungen 
und den Ausgleichsmaßnahmen wird auf die Antwort zur Ziffer 1.12 verwiesen. 
Zur Berücksichtigung des Stadtklimas bei der Planung des Vorhabens wird auf die Antwort zur Ziffer 1.25 verwiesen. Eine 
zusätzliche Belastung der Anwohner und Anwohnerinnen durch die städtebauliche Entwicklung kann aufgrund von Gutach-
ten zu Belichtungsverhältnissen, lufthygienischen Bedingungen und zu geringen Verkehrsemissionen grundsätzlich ausge-
schlossen werden. Weitere Erläuterungen zu einer grundsätzlichen Verträglichkeit des Vorhabens mit dem Bestand sind der 
Antwort zur Ziffer 1.10 zu entnehmen. Die vorgebrachten Bedenken werden seitens der Verwaltung nicht geteilt. 
 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen 
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31. Eingabe 'Eingabesteller*in 15' vom 03.03.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.31 
 
31.1 Städtebau: Erhalt der Gebäude der Firma Kalde 

Seit der Bürgeranhörung am 14.03.2019 wurde die ursprüngliche Planung, die einen Erhalt der Gebäude der Firma Kalde 
verfolgte, verworfen. Eine detaillierte Begründung zur Plananpassung ist der Antwort zur Ziffer 1.2 zu entnehmen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 
31.2 Städtebau: Reduzierung der Geschossigkeit 

Mögliche Beeinträchtigungen der Belichtung des Flurstücks 1200 – und weiterer angrenzender Grundstücke – durch die 
geplante Bebauung werden in der Verschattungsstudie gutachterlich untersucht, hierzu wird auch auf die Antworten zu den 
Ziffern 1.4 und 1.30 verwiesen. Um ein adäquates Angebot an innerstädtischen Wohnungen anbieten zu können wird der 
Anregung nicht gefolgt, hier erfolgt der Verweis auf die Antworten zu den Ziffern 1.1 und 1.7.   
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 
31.3 Tiefgaragen-Bau: Auswirkungen auf umliegende Liegenschaften 

Mögliche Auswirkungen durch den Bau der Tiefgarage beispielsweise in Form eines Abrutschens des Erdreiches können 
aufgrund der bereits durchgeführten Bodenuntersuchungen ausgeschlossen werden. Bezüglich der Eignung des Untergrun-
des zum Bau der Tiefgarage wird auf die Antwort zur Ziffer 1.17 verwiesen. Da das Flurstück 1200 nicht direkt an das Plan-
gebiet angrenzt, liegt keine direkte Betroffenheit durch den Tiefgaragen-Bau vor, hier wird auf die Antwort zur Ziffer 1.4 ver-
wiesen. Um konstruktive Beschädigungen der bestehenden Bebauung, die durch die Bauausführung verursacht werden, 
nachvollziehen zu können, werden vor Baubeginn entsprechende Vorkehrungen, unter anderem in Form von Dokumentatio-
nen vorgesehen. Hierzu wird auf die Phase der Bauausführung verwiesen. 
Hinsichtlich der Entlüftung der Tiefgarage und möglicher Auswirkungen auf die umliegenden Liegenschaften wird auf die 
Antwort zur Ziffer 1.29 verwiesen. Negative Auswirkungen auf das Grundwasser sind nicht zu erwarten. 
 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
31.4 Verkehr: Verkehrsbelastung durch Baustellenfahrzeuge 

Hinsichtlich der zusätzlichen Verkehrsbelastung durch Baustellenfahrzeuge und den Anwohnern des Plangebietes wird auf 
die Antworten zu den Ziffern 1.31 und 1.32 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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32. Eingabe 'Eingabesteller*in 16' vom 12.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.32 
Die Allgemeinen Ausführungen bezüglich der stadtplanerischen Vorgehensweise der Stadt Aachen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Belange des Bauleitverfahrens sind von den Ausführungen nicht betroffen. 
Das ursprünglich verfolgte Ziel, den Boxpark zu bebauen wird nicht mehr verfolgt, hier wird auf die Antwort zur Ziffer 1.26 
verwiesen. Mit Ausnahme kleinerer Anpassungen des Baumbestands, die dem Freiraumkonzept im Rahmen der Offenlage 
entnommen werden können, wird der Baumbestand im Boxpark erhalten bleiben. Im nördlichen Teil des Boxparks bleibt die 
Wegeführung unverändert, im südlichen Teil wird er als unbefestigter und versickerungsfähiger Pfad erweitert. Demnach ist 
nicht von einer Erhöhung des Versiegelungsgrades im Boxpark auszugehen. Der Anregung, dass der Boxpark in städti-
schem Eigentum bleiben soll, wird gefolgt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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33. Eingabe 'Eingabesteller*in 17' vom 12.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.33 
Der aktuelle Baumbilanzplan weicht von den ursprünglich geplanten 40 Baumfällungen ab, diesbezüglich wird auf die Ant-
wort zur Ziffer 1.14 verwiesen. Hinsichtlich der Qualität der Ausgleichspflanzungen wird auf die Antwort zur Ziffer 1.15 ver-
wiesen, bezüglich weiterer ökologischer Ausgleichsmaßnahmen auf die Antwort zur Ziffer 1.22. Zu fällende Bäume, die der 
Baumschutzsatzung unterliegen und im Zuge der Planung nicht erhalten werden können, werden durch Ersatzpflanzungen 
möglichst im Plangebiet ersetzt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen 
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34. Eingabe 'Eingabesteller*in 18' vom 08.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.34 
Eine Beteiligung der Zivilgesellschaft beim Bauleitverfahren des Bebauungsplans Nr. 993(V) erfolgte gemäß § 3 (1) BauGB 
in Form der frühzeitigen Bürgerbeteiligung. Den Bürgern und Bürgerinnen sowie der Bürger-Initiative Luisenhöfe wurde die 
Möglichkeit gewährt Anregungen im Rahmen der Bürger-Informationsveranstaltung oder im Nachgang in schriftlicher Form 
vorzubringen. Eine Einbindung der Anregungen in die Planung erfolgt stets unter dem Vorbehalt der Gewichtung von öffent-
lichen und privaten Belangen. Es wird auf die diesbezüglichen Ausführungen unter Ziffer 1.42 verweisen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen 
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35. Eingabe 'Eingabesteller*in 19' vom 26.03.2019 

 
  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 993  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Südstraße / Mariabrunnstraße -  Fassung: 06.10.2022 
 
 

94 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.35 
Eine Reduzierung der Geschosshöhen der geplanten Bebauung wird abgelehnt, um die Nachfrage nach innerstädtischem 
Wohnraum adäquat decken zu können. Diesbezüglich wird auf die Antwort zu der Ziffer 1.1 verwiesen. Eine Erkennbarkeit 
der Wegeverbindung zwischen Südstraße und Plangebiet im Stadtraum ist aus Sicht der Verwaltung nicht erforderlich. Die 
geplante Fuß- und Radwegeverbindung dient der Anbindung der Bewohner des Plangebietes an das Südviertel und den 
dort bereits bestehenden Infrastrukturen und bietet zudem eine Wegeverbindung in Richtung Burtscheid. Die Wegeverbin-
dung dient lediglich der Erschließung der Anwohner und übernimmt im gesamtstädtischen Kontext betrachtet keine Er-
schließungsfunktion, insofern wird der Anregung nicht gefolgt. 
  
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen 
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36. Eingabe 'Eingabesteller*in 20' vom 12.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.36 
 
Die Hinweise zur Parkraumsituation im Umfeld des Luisenhospitals sowie in Zusammenhang mit dessen Betrieb werden zur 
Kenntnis genommen. Es ist nicht Ziel des Bebauungsplans, die allgemeine Parkplatzsituation – hier insbesondere zur Ver-
besserung der Rahmenbedingungen für Mitarbeiter*Innen des Luisenhospitals - zu modifizieren. Nach Abwägung aller Be-
lange ist die Entscheidung getroffen worden, auf die Erweiterung des Parkhauses zu verzichten. Insoweit und auch darüber 
hinaus können keine planerischen Maßnahmen mit dem Bebauungsplan getroffen werden, die zu einer grundsätzlichen 
Verbesserung der Erreichbarkeit des Luisenhospitals führen. Die Problematik ist jedoch bekannt, wes-halb außerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens Maßnahmen zur Entspannung der Situation vorbereitet werden. Zurzeit werden durch das Lui-
senhospital Angebote alternativer Mobilitätsangebote sowie die konzeptionelle Vorbereitung baulich-organisatorischer Ver-
änderungen zur Verbesserung der Erreichbarkeit des Krankenhauses insbesondere für Mitarbeiter*Innen und Besucher*In-
nen erarbeitet. Insoweit wird die Eingabe zur Kenntnis genommen und auf die laufenden, flankierenden Maßnahmen zur 
Verbesserung des Mobilitätsangebots verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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37. Eingabe 'Eingabesteller*in 21' vom 11.04.2019 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.367 
Die Ausführungen zu der Parkraumsituation des Luisenhospitals werden zur Kenntnis genommen. Hier wird auf die Antwort 
zur Stellungnahme 36 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen 
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38. Eingabe 'Eingabesteller*in 22' vom 11.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.38 
Die Anregung bezüglich der Parkraumsituation des Luisenhospitals wird zur Kenntnis genommen. Eine ausführliche Stel-
lungnahme der Verwaltung ist der Antwort zu der Stellungnahme 36 zu entnehmen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen 
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39. Eingabe 'Eingabesteller*in 23' vom 12.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.39 
Hinsichtlich der Anregung im Zuge der geplanten Bebauung mehr Parkmöglichkeiten zu schaffen wird auf die Antwort zur 
Ziffer 1.28 verwiesen. Bezüglich einer Erweiterung des Stellplatz-Angebotes des Luisenhospitals wird auf die Antwort zur 
Stellungnahme 36 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen 
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40. Eingabe 'Eingabesteller*in 24' vom 12.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.40 
Die Hinweise der Einwenderin werden zur Kenntnis genommen. Das zu Beginn der Planung verfolgte Ziel, das Parkhaus 
des Luisenhospitals großflächig zu erweitern wird nicht mehr verfolgt, wie in der Antwort zur Ziffer 1.28 dargestellt. Momen-
tan erarbeitet das Luisenhospital ein Mobilitätskonzept für Mitarbeitende und Besucher. Mögliche Ansätze eines Mobilitäts-
konzeptes des Krankenhauses sind in der Antwort zur Stellungnahme 36 dargestellt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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41. Eingabe 'Eingabesteller*in 25' vom 12.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.41 
Die allgemeinen Hinweise der Einwenderin werden zur Kenntnis genommen. Das zu Beginn der Planung verfolgte Ziel das 
Parkhaus des Luisenhospitals großflächig zu erweitern wird nicht mehr verfolgt, eine Begründung hierzu ist der Antwort zur 
Ziffer 1.28 zu entnehmen. Bezüglich einer Erweiterung des Stellplatz-Angebotes des Luisenhospitals wird auf die Antwort 
zur Stellungnahme 36 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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42. Eingabe 'Eingabesteller*in 26' vom 11.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.42 
Die Ausführungen zu den fehlenden Stellplatz-Möglichkeiten des Luisenhospitals werden zur Kenntnis genommen. Ein ent-
sprechendes Mobilitätskonzept des Luisenhospitals wird derzeit erarbeitet. Diesbezüglich wird auf die Antwort zur Stellung-
nahme 36 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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43. Eingabe 'Eingabesteller*in 27' vom 11.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.43 
Die Ausführungen bezüglich der Parkraumsituation im Umfeld des Luisenhospitals werden zur Kenntnis genommen. Das 
Luisenhospital beabsichtigt diese Problematik durch ein adäquates Mobilitätsangebot für Mitarbeitende zu entschärfen, in 
diesem Zusammenhang wird auf die Antwort zur Stellungnahme 36 verwiesen.  
Bei der geplanten Bebauung im Blockinnenbereich wurde bereits bei der Planung der Umweltverbund mitberücksichtigt. 
Nähere Ausführungen zum Mobilitätskonzept, das für die Anwohner*Innen erarbeitet wurde ist der Antwort zur Ziffer 1.36 zu 
entnehmen.  
Bezüglich des Erhalts des Boxparks wird auf die Antwort zu der Stellungnahme 1.26 verwiesen. 
 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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44. Eingabe 'Eingabesteller*in 28' vom 11.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.44 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Schaffung von neuem Wohnraum ist gemäß dem Master-
plan Aachen 2030 eines der prioritär umzusetzenden Ziele der Stadtverwaltung, insofern muss die angeregte Schaffung von 
Parkplätzen zurückgewiesen werden. Momentan erarbeitet das Luisenhospital einen Maßnahmenkatalog, um die Stellplatz-
Problematik der Mitarbeitenden und Besucher des Luisenhospitals entzerren zu können. Diesbezüglich wird auf die Antwort 
zur Ziffer 36 verwiesen.  
 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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45. Eingabe 'Eingabesteller*in 29' vom 11.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.45 
Die Hinweise zum vorherrschenden Parkdruck im Umfeld des Luisenhospitals werden zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich 
einer Lösung der Stellplatz-Problematik wird auf die Antwort zu der Stellungnahme 36 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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46. Eingabe 'Eingabesteller*in 30' vom 11.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.46 
Die Anregungen bezüglich fehlender Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld des Luisenhospitals werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diesbezüglich verweist die Verwaltung auf verschiedene Mobilitätsmaßnahmen, die derzeit von seiten des Luisen-
hospitals erarbeitet werden. Eine Darstellung der Mobilitätsmaßnahmen zur Reduzierung des Parkdrucks ist in der Antwort 
zu der Stellungnahme 36.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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47. Eingabe 'Eingabesteller*in 32' vom 11.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.47 
Die Anregungen bezüglich fehlender Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld des Luisenhospitals werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diesbezüglich verweist die Verwaltung auf verschiedene Mobilitätsmaßnahmen, die derzeit von seiten des Luisen-
hospitals erarbeitet werden. Eine Darstellung der Mobilitätsmaßnahmen zur Reduzierung des Parkdrucks ist in der Antwort 
zu der Stellungnahme 36.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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48. Eingabe 'Eingabesteller*in 33' vom 11.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.48 
Die Anregungen bezüglich fehlender Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld des Luisenhospitals werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diesbezüglich verweist die Verwaltung auf verschiedene Mobilitätsmaßnahmen, die derzeit vonseiten des Luisen-
hospitals erarbeitet werden. Eine Darstellung der Mobilitätsmaßnahmen zur Reduzierung des Parkdrucks ist in der Antwort 
zu der Stellungnahme 36.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 993  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Südstraße / Mariabrunnstraße -  Fassung: 06.10.2022 
 
 

110 
 

49. Eingabe 'Eingabesteller*in 34' vom 11.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.49 
Die Anregungen bezüglich fehlender Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld des Luisenhospitals werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diesbezüglich verweist die Verwaltung auf verschiedene Mobilitätsmaßnahmen, die derzeit vonseiten des Luisen-
hospitals erarbeitet werden. Eine Darstellung der Mobilitätsmaßnahmen zur Reduzierung des Parkdrucks ist in der Antwort 
zu der Stellungnahme 36.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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50. Eingabe 'Eingabesteller*in 35' vom 10.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.50 
Die Anregungen bezüglich fehlender Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld des Luisenhospitals werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diesbezüglich verweist die Verwaltung auf verschiedene Mobilitätsmaßnahmen, die derzeit vonseiten des Luisen-
hospitals erarbeitet werden. Eine Darstellung der Mobilitätsmaßnahmen zur Reduzierung des Parkdrucks ist in der Antwort 
zu der Stellungnahme 36. Eine Erweiterung des Parkhauses für das Luisenhospital im Plangebiet wird nicht mehr verfolgt, 
so dass hieraus keine Verbesserung des Parkraumangebotes erfolgen kann. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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51. Eingabe 'Eingabesteller*in 36' vom 11.04.2019 

 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.51 
Die Anregungen bezüglich fehlender Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld des Luisenhospitals werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diesbezüglich verweist die Verwaltung auf verschiedene Mobilitätsmaßnahmen, die derzeit vonseiten des Luisen-
hospitals erarbeitet werden. Eine Darstellung der Mobilitätsmaßnahmen zur Reduzierung des Parkdrucks ist in der Antwort 
zu der Stellungnahme 36.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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52. Eingabe 'Eingabesteller*in 37' vom 05.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.52 
Die Anregungen bezüglich fehlender Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld des Luisenhospitals werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diesbezüglich verweist die Verwaltung auf verschiedene Mobilitätsmaßnahmen, die derzeit vonseiten des Luisen-
hospitals erarbeitet werden. Eine Darstellung der Mobilitätsmaßnahmen zur Reduzierung des Parkdrucks ist in der Antwort 
zu der Stellungnahme 36. Eine großflächige Erweiterung des Parkhauses für das Luisenhospital im Plangebiet wird nicht 
mehr verfolgt, so dass hieraus keine Verbesserung des Parkraumangebotes erfolgen kann. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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53. Eingabe 'Eingabesteller*in 38' vom 06.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.53 
Die Anregungen bezüglich fehlender Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld des Luisenhospitals werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diesbezüglich verweist die Verwaltung auf verschiedene Mobilitätsmaßnahmen, die derzeit vonseiten des Luisen-
hospitals erarbeitet werden. Eine Darstellung der Mobilitätsmaßnahmen zur Reduzierung des Parkdrucks ist in der Antwort 
zu der Stellungnahme 36. Eine Erweiterung des Parkhauses für das Luisenhospital im Plangebiet wird nicht mehr verfolgt, 
so dass hieraus keine Verbesserung des Parkraumangebotes erfolgen kann. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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54. Eingabe 'Eingabesteller*in 39' vom 08.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.54 
Die Anregungen bezüglich fehlender Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld des Luisenhospitals werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diesbezüglich verweist die Verwaltung auf verschiedene Mobilitätsmaßnahmen, die derzeit vonseiten des Luisen-
hospitals erarbeitet werden. Eine Darstellung der Mobilitätsmaßnahmen zur Reduzierung des Parkdrucks ist in der Antwort 
zu der Stellungnahme 36.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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55. Eingabe 'Eingabesteller*in 40' vom 04.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.55 
Die Anregungen bezüglich fehlender Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld des Luisenhospitals werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diesbezüglich verweist die Verwaltung auf verschiedene Mobilitätsmaßnahmen, die derzeit vonseiten des Luisen-
hospitals erarbeitet werden. Eine Darstellung der Mobilitätsmaßnahmen zur Reduzierung des Parkdrucks ist in der Antwort 
zu der Stellungnahme 36. Eine Erweiterung des Parkhauses für das Luisenhospital im Plangebiet wird nicht mehr verfolgt, 
so dass hieraus keine Verbesserung des Parkraumangebotes erfolgen kann. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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56. Eingabe 'Eingabesteller*in 42' vom 04.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.56 
Die Anregungen bezüglich fehlender Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld des Luisenhospitals werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diesbezüglich verweist die Verwaltung auf verschiedene Mobilitätsmaßnahmen, die derzeit vonseiten des Luisen-
hospitals erarbeitet werden. Eine Darstellung der Mobilitätsmaßnahmen zur Reduzierung des Parkdrucks ist in der Antwort 
zu der Stellungnahme 36. Eine Erweiterung des Parkhauses für das Luisenhospital im Plangebiet wird nicht mehr verfolgt, 
so dass hieraus keine Verbesserung des Parkraumangebotes erfolgen kann. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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57. Eingabe 'Eingabesteller*in 43' vom 04.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.57 
Die Anregungen bezüglich fehlender Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld des Luisenhospitals werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diesbezüglich verweist die Verwaltung auf verschiedene Mobilitätsmaßnahmen, die derzeit vonseiten des Luisen-
hospitals erarbeitet werden. Eine Darstellung der Mobilitätsmaßnahmen zur Reduzierung des Parkdrucks ist in der Antwort 
zu der Stellungnahme 36. Eine Erweiterung des Parkhauses für das Luisenhospital im Plangebiet wird nicht mehr verfolgt, 
so dass hieraus keine Verbesserung des Parkraumangebotes erfolgen kann. Der Anregung, Grünflächen einzuplanen wird 
gefolgt. Art und Umfang der Pflanzmaßnahmen können im Rahmen der Offenlage im Freiraumkonzept eingesehen werden. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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58. Eingabe 'Eingabesteller*in 44' vom 04.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.58 
Die Hinweise bezüglich der allgemeinen Parksituation des Luisenhospitals und der näheren Umgebung werden zur Kennt-
nis genommen. Derzeit erarbeitet das Luisenhospital ein Mobilitätskonzept, um die mangelnden Stellplätze für Mitarbeitende 
und Besucher ausgleichen zu können. Nähere Ausführungen zum geplanten Mobilitätskonzepts des Luisenhospitals sind in 
der Antwort zur Stellungnahme 36 enthalten. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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59. Eingabe 'Eingabesteller*in 45' vom 04.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.59 
Die Anregung mehr Parkmöglichkeiten im Umfeld des Luisenhospitals zu schaffen, wird zur Kenntnis genommen. Diesbe-
züglich wird auf die Antwort zur Stellungnahme 36 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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60. Eingabe 'Eingabesteller*in 46' vom 04.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.60 
Die vorgetragenen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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61. Eingabe 'Eingabesteller*in 47' vom 11.04.2019 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.61 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 


